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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

27 Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aus-

weisung des Gebietes „Seller Feld“, Stadt 

Steinfurt, Kreis Steinfurt, im Regierungsbe-

zirk Münster, als Naturschutzgebiet 

Präambel  

Das 36,63 ha große Naturschutzgebiet umfasst im We-

sentlichen Grünlandflächen mit typischen Tier- und 

Pflanzengemeinschaften. Es handelt sich um ein Feucht-

wiesenschutzgebiet im Naturraum West-Münsterland. 

Im Gebiet befindet sich Feuchtgrünlandvegetation mit ei-

ner hohen Schutzwürdigkeit. Hervorzuheben ist die Rote 

Liste-Pflanzenart Wacholder. 
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Das Seller Feld ist ein Brutgebiet für den Großen Brach-

vogel. Darüber hinaus brüten hier und im direkten Um-

feld auch immer wieder der Austernfischer, der Kiebitz, 

der Steinkauz und die Nachtigall.  

Wichtiges Ziel dieser Verordnung ist der Erhalt bzw. die 

Entwicklung und extensive Bewirtschaftung des Grün-

landkomplexes mit Feucht- und Magergrünland als Le-

bensraum für Wat- und Wiesenvögel. Das Gebiet ist auch 

wegen seines Entwicklungspotentials eine herausragende 

Teilfläche im landesweiten Verbund der Feuchtwiesen-

schutzgebiete. 

Mit dieser Verordnung werden die Vorgaben des Regio-

nalplanes, Teilabschnitt Münsterland, mit der Darstellung 

eines „Bereiches für den Schutz der Natur“ konkretisiert 

und erfüllt. 
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Rechtsgrundlagen 

Aufgrund  

- des § 42 a Abs. 1 und 3 des Gesetzes zur Sicherung des 

Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft 

(Landschaftsgesetz - LG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 568), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.03.2010 

(GV. NRW. S. 183 ff.) in Verbindung mit § 23 des Ge-

setzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundes-

naturschutzgesetz – BNatSchG) in der Fassung vom 

29.07.2009 (BGBl S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 5 

des Gesetzes vom 06.02.2012 (BGBl. I 2012, S. 148),  

- der §§ 12, 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und 

Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehörden-

gesetz – OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

13.05.1980 (GV. NW. S. 528), zuletzt geändert durch 

Artikel 9 des Gesetzes vom 08.12.2009 (GV. NRW. S. 

765),  

- des § 20 Abs. 1 Landesjagdgesetz (LJG-NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 07.12.1994 (GV. 

NW. 1995 S. 2, ber. 1997 S. 56), zuletzt geändert durch 

Artikel IV des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 

876),  

wird – hinsichtlich der Regelungen der Ausübung der 

Jagd im Einvernehmen mit der Oberen Jagdbehörde des 

Landes NRW – verordnet: 

 

§ 1 

Schutzgebiet und Abgrenzung 

(1) Das Naturschutzgebiet „Seller Feld“ ist 36,63 ha groß 

und liegt im Kreis Steinfurt im Gebiet der Stadt Steinfurt, 

Gemarkung Burgsteinfurt.  

 

Die Lage des Gebietes ist in der Karte 

- im Maßstab 1 : 20 000 (Übersichtskarte, Anlage I)  

 

und die genaue Abgrenzung des Gebietes in der Karte 

- im Maßstab 1 : 5 000 (Detailkarte, Anlage II) 

dargestellt. 

Das Naturschutzgebiet umfasst folgende Flurstücke  

Gemarkung Burgsteinfurt  

Flur 51 Flurstücke 13 tlw., 19 tlw., 22 tlw., 42 tlw., 56, 

  122, 154, 155 tlw., 156 - 161, 172 

  tlw., 174 tlw., 175, 178 tlw., 180 tlw., 

  181 - 189, 191 tlw., 204 - 207 

Bei den Flächen 

Gemarkung Burgsteinfurt 

Flur 51 Flurstücke 122, 181 tlw., 188 und 189 

handelt es sich um vegetationskundlich bedeutsame 

Flächen.  

Die Anlagen I und II sind Bestandteile dieser Verord-

nung.  

Die als Anlage II bezeichnete Karte im Maßstab 1 : 5000 

kann aus drucktechnischen Gründen an dieser Stelle nicht 

veröffentlicht werden. Sie wird im Wege der Ersatzver-

öffentlichung durch die Möglichkeit der Einsichtnahme 

bekannt gemacht. 

(2) Diese Verordnung mit Anlagen kann während der 

Dienststunden bei folgenden Behörden eingesehen wer-

den:  

a) Bezirksregierung Münster  

    - Höhere Landschaftsbehörde -  

    Dienstgebäude Overberg-Haus 

    Albrecht-Thaer-Str. 9 

    48147 Münster  

b) Landrat des Kreises Steinfurt  

    - Untere Landschaftsbehörde -  

    Dienstgebäude Tecklenburg  

    Landrat-Schultz-Straße 1  

    49545 Tecklenburg  

c) Bürgermeister der Stadt Steinfurt 

    Emsdettener Straße 40  

    48565 Steinfurt 

§ 2 

Schutzzweck und Schutzziel 

(1) Das in § 1 näher bezeichnete Gebiet wird als Natur-

schutzgebiet gemäß § 20 LG ausgewiesen. 
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(2) Die Unterschutzstellung erfolgt  

a) zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung 

von Lebensgemeinschaften und Lebensstätten, insbeson-

dere von Pflanzen und Pflanzengesellschaften des offen-

en Wassers und des feuchten Grünlandes sowie von sel-

tenen und z. T. stark gefährdeten landschaftsraumtyp-

ischen Pflanzen- und Tierarten u. a. von seltenen, zum 

Teil gefährdeten Wat- und Wiesenvögeln, Amphibien 

und Wirbellosen; 

b) zur Erhaltung und Entwicklung eines Feuchtwiesenbe-

reiches als Rast- und Überwinterungsgebiet sowie be-

deutsames Brutgebiet für zahlreiche, z. T. stark gefähr-

dete Vogelarten; 

c) aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landes-

kundlichen und erdgeschichtlichen Gründen, wegen der 

biogeographischen Bedeutung und wegen der dort vor-

kommenden regionaltypischen Böden (nährstoffarme 

Podsol-Gleye und Gley-Podsole;  

d) wegen der Unersetzbarkeit, Seltenheit, besonderen Ei-

genart und der hervorragenden Schönheit des Gebietes; 

e) zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Abwehr 

schädlicher Einwirkungen und negativer Veränderungen 

ökologischer Zusammenhänge; 

f) als Bestandteil eines Biotopverbundes von landesweiter 

Bedeutung. 

(3) Die über die Verordnungsdauer hinausgehende lang-

fristige Zielsetzung für das Gebiet ist die Erhaltung, Sich-

erung und weitere Entwicklung einer charakteristischen, 

weitgehend offenen Feuchtwiesenlandschaft sowie die 

Sicherung eines stabilen, landschaftstypischen Wasser- 

und Nährstoffhaushaltes. Zum Schutz der nährstoffarmen 

Lebensräume ist die Extensivierung des Grünlandes 

sicherzustellen.  

§ 3 

Allgemeine Verbotsregelungen 

(1) Nach § 23 Abs. 2 BNatSchG sind in dem Natur-

schutzgebiet alle Handlungen insbesondere nach Maßga-

be der folgenden Bestimmungen dieser Verordnung ver-

boten, die zu einer nachhaltigen Störung oder zu einer 

Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Natur-

schutzgebietes oder seiner Bestandteile führen können 

(Verschlechterungsverbot). Gleiches gilt für Handlungen 

außerhalb des Naturschutzgebietes, die sich auf das 

Naturschutzgebiet entsprechend auswirken können. 

(2) In dem geschützten Gebiet ist es insbesondere ver-

boten: 

1. Bauliche Anlagen zu errichten, zu ändern oder deren 

Nutzung zu ändern, auch wenn dafür keine Plan-

feststellung, Genehmigung oder Anzeige erforderlich ist; 

Begriffsbestimmung: 

Bauliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind die in 

§ 2 Abs. 1 Bauordnung für das Land Nordrhein-West-

falen (BauO NRW) vom 01.03.2000 (GV. NRW. 2000 S. 

256) geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV. NRW. 

S. 272) in der jeweils geltenden Fassung definierten An-

lagen; hierzu zählen z.B. Lager-, Abstell- und Ausstell-

ungsplätze, Jagdkanzeln und Stege sowie öffentliche und 

private Verkehrsanlagen, Straßen, Wege und Plätze ein-

schließlich deren Nebenanlagen. 

Unberührt bleibt die Wiederherstellung oder der Ersatz 

bestehender geschlossener Jagdkanzeln in der Zeit vom 

15.07. bis 01.03.; 

Ausnahme: 

Für die Errichtung von Viehhütten, Ansitzleitern, offenen 

Hochsitzen und Jagdkanzeln (einschließlich mobiler 

Jagdkanzeln) erteilt die Untere Landschaftsbehörde auf 

Antrag eine Ausnahmegenehmigung, soweit diese nach 

Standort und Gestaltung dem Schutzzweck und Schutz-

ziel nicht entgegen stehen;  

2. Leitungen aller Art einschließlich ober- und unterir-

discher Ver- und Entsorgungseinrichtungen und Fern-

meldeeinrichtungen anzulegen, zu ändern oder zu unter-

halten; 

Ausnahme: 

Die Unterhaltung von Ver- und Entsorgungsleitungen 

einschließlich Fernmeldeeinrichtungen sowie die Neu-

anlage oder Änderung auf öffentlichen Verkehrswegen 

sind außerhalb der vom 15.03. bis 15.06. währenden 

Brutzeit ausgenommen, sofern die Maßnahme der Unte-

ren Landschaftsbehörde des Kreises Steinfurt vorher an-

gezeigt wird und diese nicht binnen eines Monats hier-

gegen Bedenken erhebt. 

3. Zäune und andere Einfriedungen anzulegen oder zu än-

dern; 

Unberührt bleibt die Errichtung ortsüblicher Weide- so-

wie Forstkulturzäune; 

4. Werbeanlagen, Werbemittel, Schilder, Beschriftungen 

oder Beleuchtungen zu errichten, anzubringen oder zu 

verändern; 

Unberührt bleibt die Erneuerung bestehender Hinweis-

tafeln in bestehender Art und Größe, die Errichtung oder 

das Anbringen behördlich genehmigter Schilder oder Be-

schriftungen soweit sie ausschließlich auf den Schutz-

zweck des Gebietes hinweisen oder als Orts- und Ver-

kehrshinweise, Wegmarkierungen oder Warntafeln die-

nen; 

5. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen, Warenauto-

maten, Zelte oder ähnliche, dem zeitweiligen Aufenthalt 

von Menschen oder Sachen dienende Anlagen aufzu-

stellen; Kraftfahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile oder 

Wohncontainer abzustellen oder Stellplätze für sie anzu-

legen; 

6. Zelt-, Picknick- oder Lagerplätze anzulegen, zu lagern, 

zu grillen, zu zelten oder Feuer zu machen; 

7. Anlagen für den Motor-, Wasser-, Schieß-, Luft- oder 

Modellflugsport zu errichten; 

8. Motor-, Wasser-, Eis-, Schieß-, Luft-, und Modellsport 

auszuüben und Modellfahrzeuge jeglicher Art zu be-

treiben; 

9. Gewässer (einschließlich Fischteiche) neu anzulegen, 

fließende oder stehende Gewässer einschließlich ihrer 

Ufer zu verändern, zu beseitigen, in eine intensivere 

Nutzung zu überführen oder hinsichtlich ihrer sonstigen 

Eigenschaften nachteilig zu verändern;  

10. Maßnahmen zur Unterhaltung der Gewässer, die nicht 

in den jährlich zu erstellenden Unterhaltungsplänen ent-

halten sind, ohne Benehmen mit der Unteren Land-

schaftsbehörde durchzuführen; 
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11. Gewässer zu düngen, zu kalken oder mechanische, 

physikalische, chemische und biologische Veränderungen 

durchzuführen, die die Beschaffenheit bzw. die Ökologie 

der Gewässer beeinträchtigen können; 

12. Entwässerungs- und andere, den Wasserhaushalt des 

Gebietes verändernde Maßnahmen vorzunehmen sowie 

den Grundwasserstand abzusenken (z.B. durch Neuanla-

ge von Gräben oder Dränagen); 

Unberührt bleibt die Unterhaltung bestehender Dränagen, 

Gräben und Gewässer soweit die entwässernde Wirkung 

bzw. Vorflut dabei nicht über das Maß zum Zeitpunkt der 

erstmaligen Unterschutzstellung (Verordnung vom 

31.07.2007) hinaus verändert wird; 

13. in Gewässern zu baden oder sie zu befahren; 

14. den Fischfang in der Zeit vom 15.03. bis 15.06. aus-

zuüben; 

15. Straßen, Wege und Plätze einschließlich ihrer Neben-

anlagen anzulegen, zu verändern, zu unterhalten oder in 

eine höhere Ausbaustufe zu überführen; 

Ausnahme: 

Die Unterhaltung bestehender Straßen und Wege mit 

standortangepasstem Material durch den Straßenbaulast-

träger außerhalb der vom 15.03. bis 15.06. währenden 

Brutzeit ist erlaubt, sofern die Maßnahme der Unteren 

Landschaftsbehörde des Kreises Steinfurt vorher ange-

zeigt wird und diese nicht binnen eines Monats hiergegen 

Bedenken erhebt; 

16. die Flächen außerhalb befestigter oder besonders ge-

kennzeichneter Straßen, Wege, Park- und Stellplätze zu 

betreten, zu befahren (dies gilt auch für das Befahren mit 

Fahrrädern und Kutschen), auf ihnen zu reiten sowie 

Fahrzeuge außerhalb der besonders gekennzeichneten 

Park- und Stellplätze abzustellen; 

Unberührt bleiben: 

a) das Betreten und Befahren im Rahmen der ordnungs-

gemäßen Forstwirtschaft und der ordnungsgemäßen 

Landwirtschaft unter Beachtung der Grundsätze der guten 

fachlichen Praxis sowie das Betreten und Befahren im 

Rahmen der Gewässerunterhaltung, 

b) das Betreten durch den Eigentümer oder Nutzungs-

berechtigten, 

c) das Betreten im Rahmen der ordnungsgemäßen Aus-

übung der Jagd sowie das Befahren zur Versorgung des 

kranken oder verletzten Wildes gemäß § 22 a Abs. 1 

Bundesjagdgesetz (BJagdG) vom 29.09.1976 (BGBl. I S. 

2849) in der jeweils gültigen Fassung und zur Bergung 

des erlegten Wildes sowie das Befahren zur Errichtung, 

Unterhaltung und Beseitigung von Ansitzleitern, offenen 

Hochsitzen und Jagdkanzeln in der Zeit vom 15.07. - 

01.03.; 

d) das Betreten im Rahmen der ordnungsgemäßen Aus-

übung der Imkerei soweit es nicht an anderer Stelle dieser 

Verordnung, insbesondere durch den § 3 Abs. 2 Nr. 23 b) 

dieser Verordnung eingeschränkt ist; 

e) das Betreten und Befahren zur Durchführung be-

hördlicher Überwachungsaufgaben und Unterhaltungs-

maßnahmen. 

 

 

Hinweis: 

Als befestigt sind alle Wege anzusehen, die durch die Ein-

bringung von Wegebaumaterialien (z.B. Asphalt, Pfla-

ster, Schotter) durchgehend hergerichtet sind. 

17. Hunde unangeleint laufen zu lassen sowie Hunde-

sportübungen, -ausbildungen und -prüfungen durchzu-

führen; 

Unberührt bleibt der Einsatz von Hütehunden im Rahmen 

der Schäferei sowie der Einsatz von Jagdhunden im Rah-

men der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd, jedoch 

nicht für die Ausbildung von Jagdhunden. 

18. Erstaufforstungen vorzunehmen sowie Sonderkul-

turen, wie z. B. Weihnachtsbaum-, Schmuckreisigkul-

turen, Kurzumtriebsplantagen oder Baumschulen anzu-

legen; 

19. Wiederaufforstungen bestehender Waldflächen und 

Nachpflanzungen von Gehölzen und Hecken mit nicht 

zur potentiell natürlichen Vegetation gehörenden Pflan-

zen vorzunehmen sowie Pflanzmaterial ungeeigneter 

Herkünfte zu verwenden; 

20. die chemische Behandlung von Holz oder anderen 

Materialien im Schutzgebiet vorzunehmen; 

21. wildlebende Tiere zu füttern, ihnen nachzustellen, sie 

mutwillig zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen oder 

zu töten; ihre Entwicklungsformen sowie ihre Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätten aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören und diese Tiere durch 

Lärmen, Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche 

Handlungen zu stören;  

Unberührt bleiben die ordnungsgemäße Forstwirtschaft 

und die ordnungsgemäße Landwirtschaft unter Beachtung 

der Grundsätze der guten fachlichen Praxis sowie die 

ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und Fischerei, so-

weit dies nicht nach den §§ 4 und 5 dieser Verordnung 

eingeschränkt oder verboten ist. 

22. Bäume und wild wachsende Pflanzen oder ihre Ent-

wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder 

ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (dazu ge-

hört auch das Sammeln von Beeren oder Pilzen); 

Unberührt bleiben die ordnungsgemäße Forstwirtschaft 

und die ordnungsgemäße Landwirtschaft unter Beachtung 

der Grundsätze der guten fachlichen Praxis, soweit dies 

nicht nach den § 5 dieser Verordnung eingeschränkt oder 

verboten ist. 

23. Tiere, Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen oder 

entwicklungsfähige Pflanzenteile einzubringen, anzu-

siedeln bzw. auszusetzen; 

Unberührt bleiben  

a) die ordnungsgemäße Forstwirtschaft und die ordnungs-

gemäße Landwirtschaft unter Beachtung der Grundsätze 

der guten fachlichen Praxis sowie die ordnungsgemäße 

Ausübung der Jagd, soweit dies nicht nach § 4 und 5 die-

ser Verordnung eingeschränkt oder verboten ist; 

b) die ordnungsgemäße Ausübung der Imkerei, sofern die 

Standorte für das Aufstellen von Bienenhäusern oder 

Bienenvölkern in mobilen Anlagen mit der Unteren 

Landschaftsbehörde abgestimmt sind. 

24. Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgrabungen, Aus-

schachtungen sowie andere die Bodengestalt verändernde 

Maßnahmen durchzuführen und Boden- oder Gesteins-
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material zu entnehmen, zu gewinnen oder aus dem Gebiet 

zu entfernen; 

25. Abfallstoffe aller Art (einschließlich Grün- und Gar-

tenabfällen), Boden, Bauschutt, Altmaterial sowie andere 

landschaftsfremde flüssige oder feste Stoffe oder land-

schaftsfremde Gegenstände, die geeignet sind das Land-

schaftsbild oder den Naturhaushalt zu beeinträchtigen 

oder zu gefährden, kurzfristig oder auf Dauer zu lagern, 

auf- bzw. einzubringen, in Gewässer oder in das Grund-

wasser einzuleiten oder sich ihrer in anderer Weise zu 

entledigen. 

26. bislang land- und forstwirtschaftlich nicht genutzte 

Flächen zu bewirtschaften, mit Pflanzenschutz- oder 

Schädlingsbekämpfungsmitteln zu behandeln, zu düngen 

oder zu kalken; 

Unberührt bleibt die Bewirtschaftung von Flächen, die im 

Rahmen landwirtschaftlicher Förderprogramme (z.B. 

Flächenstilllegungsprogramm) zur Zeit des Inkrafttretens 

dieser Verordnung nicht genutzt werden, nach Ablauf der 

vertraglichen Regelung, soweit ein Anspruch darauf be-

steht. 

§ 4 

Landwirtschaftliche Regelungen 

(1) Die ordnungsgemäße Landwirtschaft kann ent-

sprechend den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis 

in bisheriger Art und bisherigem Umfang fortgeführt 

werden. 

Einschränkungen der landwirtschaftlichen Bodennutzung, 

die über die in den §§ 3 und 4 aufgeführten Einschränk-

ungen hinausgehen und die zur Herstellung oder Wie-

derherstellung von Lebensgemeinschaften im Sinne von § 

2 zweckmäßig sind, bleiben freiwilligen Vereinbarungen 

mit den betroffenen Landwirten vorbehalten. 

Hinweis: 

Flächen, die auf der vertraglichen Basis der Sonderpro-

gramme des Naturschutzes des Landes Nordrhein-West-

falen bzw. des Kreiskulturlandschaftsprogramms des 

Kreises Steinfurt (KULAP) bereits von Acker in Grünland 

umgewandelt worden sind oder zukünftig umgewandelt 

werden, dürfen gemäß § 3a Abs. 2 LG nach Vertrags-

ablauf wieder in ihren Ursprungszustand zurückgeführt 

werden, soweit nach Ablauf des Vertrags ein Recht da-

rauf besteht. § 14 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG ist zu beachten. 

(2) Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es 

verboten: 

1. Grünland umzuwandeln oder umzubrechen. 

Unberührt bleiben Pflegeumbrüche und Wiedereinsaaten 

nach vorangegangener Anzeige bei der Unteren Land-

schaftsbehörde. Die Anzeige muss mindestens vier Wo-

chen vor Durchführung der Maßnahme erfolgen. 

Begriffsbestimmungen: 

Umwandlung ist eine auf Dauer angelegte Veränderung 

von Grünland oder Brachflächen in Acker oder eine an-

dere Nutzungsart.  

Pflegeumbruch ist eine im Rahmen der ordnungs-

gemäßen Landwirtschaft vorübergehende mechanische 

Veränderung von Grünland und die sofortige Wieder-

herstellung der Fläche als Dauergrünland nach dem Um-

bruch; 

2. Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, 

organische und chemische Düngemittel, Silage und 

Futtermittel sowie andere landwirtschaftliche Stoffe und 

Geräte im Gebiet zu lagern;  

3. Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmittel 

sowie Düngemittel oder Wirtschaftsdünger auf Brach-

flächen anzuwenden; 

4. die Pflanzendecke abzubrennen; 

 

§ 5 

Jagdliche Regelungen 

(1) Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es 

verboten: 

1. Wildfütterungsanlagen, Wildäsungsflächen, Wildäcker 

oder Wildfütterungsplätze einschließlich Kirrungen 

außerhalb von Ackerflächen anzulegen sowie vorhandene 

Wildäsungsflächen oder Wildäcker zu düngen oder mit 

Pflanzenschutzmitteln (inklusive Schädlingsbekämpf-

ungsmitteln und Bodenbehandlungsmitteln) oder son-

stigen Bioziden zu behandeln; 

2. Wildfütterungen - auch in Notzeiten - auf Grünland, 

Brachflächen, innerhalb von gesetzlich geschützten Bio-

topen, in sowie an Gewässern und auf vegetationskund-

lich bedeutsamen Flächen vorzunehmen; 

3. die jagdlichen Einrichtungen in der Zeit  vom 15.03. 

bis 15.06. zu nutzen. Alternativ kann vom Inhaber/von 

der Inhaberin des Jagdrechts mit der Höheren und Un-

teren Landschaftsbehörde eine Vereinbarung über die 

Regelung der Nutzung der jagdlichen Einrichtungen ab-

geschlossen werden, die an die Stelle der Regelungen des 

ersten Satzes dieser Ziffer tritt; 

Ausnahme: 

Auf Antrag wird die Einrichtung durch die Untere Land-

schaftsbehörde oder von ihr autorisierte Personen vor-

zeitig freigegeben, wenn Schutzzweck und Schutzziel 

nicht entgegen stehen. 

4. jagdbare Tiere auszusetzen; 

5. die Fallenjagd auszuüben und „Kunstbauten“ (z. B. zur 

Fuchsbejagung) anzulegen; 

Ausnahme:  

Die Untere Landschaftsbehörde erteilt auf Antrag für das 

Aufstellen von Lebendfallen eine Ausnahme, sofern 

Standort und Anzahl sowie der Zeitpunkt dem Schutz-

zweck und Schutzziel nicht entgegenstehen.  

(2) Einschränkungen der jagdlichen Nutzung, die über die 

in den §§ 3 und 5 aufgeführten Einschränkungen hi-

nausgehen und die zum Schutz von Arten oder zur Her-

stellung oder Wiederherstellung von Lebensgemein-

schaften im Sinne von § 2 zweckmäßig sind, bleiben frei-

willigen Vereinbarungen mit den betroffenen Jagdrechts-

inhabern vorbehalten. 
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§ 6 

Nicht betroffene Tätigkeiten 

Unberührt von den Verboten dieser Verordnung bleiben: 

1. von der Unteren Landschaftsbehörde angeordnete, ge-

nehmigte oder selbst durchgeführte Pflege-, Entwick-

lungs- und Sicherungsmaßnahmen; 

2. die zur Abwendung von Gefahren für die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung oder zur Beseitigung eines Not-

standes erforderlichen Maßnahmen. Der Träger der Maß-

nahmen hat die Untere Landschaftsbehörde unverzüglich 

zu unterrichten; 

3. sonstige bei Inkrafttreten dieser Verordnung recht-

mäßig ausgeübte Nutzungen und Befugnisse, die War-

tung und Unterhaltung sowie der notwendige Ersatz 

bestehender Anlagen, einschließlich Verkehrsanlagen, 

Wege und Plätze und Gewässer, sofern diese Verordnung 

keine andere Regelung enthält (für die Wartung und Un-

terhaltung von Versorgungsleitungen, Straßen und Wege 

siehe insbesondere § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 15 dieser VO);  

4. die Vornahme gesetzlich vorgeschriebener Maß-

nahmen. Zeitpunkt und Umfang dieser Maßnahmen sind 

mit der Unteren Landschaftsbehörde abzustimmen; 

5. die ordnungsgemäße Ausübung der Forstwirtschaft 

und der Landwirtschaft unter Beachtung der Grundsätze 

der guten fachlichen Praxis sowie der Imkerei in der bis-

herigen Art und im bisherigen Umfang unter Beachtung 

der Regelungen der §§ 3 und 4; 

6. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und 

Maßnahmen des Jagdschutzes gemäß § 23 BJagdG i.V.m. 

§ 25 Abs. 1 LJG-NRW und unter Beachtung der Re-

gelungen in den §§ 3 und 5; 

7. die Durchführung von Exkursionen sowie wissen-

schaftlichen, bodenkundlichen, geologischen und ökolo-

gischen Untersuchungen nach vorheriger Abstimmung 

mit der Unteren Landschaftsbehörde; 

Hinweis: 

Diese Unberührtheit ersetzt nicht die erforderliche 

Information und das evtl. notwendige Einverständnis des 

Flächeneigentümers. Die Rechte des Eigentümers werden 

durch diese Regelung nicht berührt. 

 

§ 7 

Befreiungen 

(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die Untere 

Landschaftsbehörde nach § 67 BNatSchG auf Antrag Be-

freiung erteilen, wenn 

a) dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen In-

teresses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaft-

licher Art, notwendig ist  

oder  

b) die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu 

einer unzumutbaren Belastung führen würde und die Ab-

weichung mit den Belangen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege zu vereinbaren ist.  

(2) Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen ver-

sehen werden. § 15 Abs. 1 bis 4 und 6 sowie § 17 Abs. 5 

und 7 BNatSchG finden auch dann Anwendung wenn 

kein Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 

BNatSchG vorliegt.  

Im Falle des § 15 Abs. 6 BNatSchG gilt § 5 LG ent-

sprechend. 

§ 8 

Gesetzlich geschützte Biotope 

Strengere Regelungen der §§ 30 BNatSchG und 62 LG 

über die gesetzlich geschützten Biotope bleiben von den 

Bestimmungen dieser Verordnung unberührt. 

 

§ 9 

Bußgeld- und Strafvorschriften 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 70 Abs. 1 LG han-

delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbote 

dieser Verordnung verstößt. 

(2) Nach § 71 Abs. 1 LG können Ordnungswidrigkeiten 

mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 EUR geahndet 

werden. 

Unabhängig von den Regelungen des Landschafts-

gesetzes finden die Regelungen der §§ 69 und 71 

BNatSchG sowie des § 329 Abs. 3-6 Strafgesetzbuch 

(StGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

13.11.1998 (BGBl. I S. 3322), in der jeweils gültigen 

Fassung Anwendung. 

 

§ 10 

Verfahrens- und Formvorschriften 

Gemäß § 42 a Abs. 4 Satz 2 wird auf § 42 a Abs. 4 Satz 1 

LG hingewiesen: 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

des Landschaftsgesetzes und des Ordnungsbehörden-

gesetzes kann gegen diese Verordnung nur innerhalb 

eines Jahres nach ihrer Verkündung geltend gemacht 

werden, es sei denn, 

a) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet 

worden oder  

b) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Bezirksregierung Münster - Höhere Landschaftsbehörde - 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 

und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel er-

gibt. 

§ 11 

Aufhebung bestehender Verordnungen 

Für den in § 1 dieser Verordnung genannten Geltungs-

bereich hebe ich die Ordnungsbehördliche Verordnung 

zur Ausweisung des Gebietes „Seller Feld“, Gemarkung 

Burgsteinfurt, Stadt Steinfurt, Kreis Steinfurt, als Natur-

schutzgebiet vom 04.06.2009, veröffentlicht im Amtsblatt 

für den Regierungsbezirk Münster Nr. 25 am 19.06.2009, 

zuletzt geändert durch Sammelverordnung zur Änderung 

des Gebietes „Seller Feld“, Gemarkung Burgsteinfurt, 

Stadt Steinfurt, Kreis Steinfurt, als Naturschutzgebiet 

vom 26.06.2012, veröffentlicht im Amtsblatt für den Re-

gierungsbezirk Münster Nr. 27 am 06.07.2012 auf.  
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§ 12 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Ver-

kündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster 

in Kraft.  
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28 Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aus-

weisung des Gebietes „Beermanns Venneken“, 

Stadt Hörstel, Kreis Steinfurt, im Regier-

ungsbezirk Münster, als Naturschutzgebiet 

Präambel  

Das 11,40 ha große Naturschutzgebiet Beermanns Ven-

neken liegt östlich von Bevergern und ca. 500 m südlich 

vom "Nassen Dreieck" in der Stadt Hörstel, Kreis Stein-

furt.  

Bei dem Gebiet handelt es sich um einen Niedermoor-

bereich, der durch Feuchtgrünland, Röhricht, Sumpf- und 

Bruchwälder und Gehölzsäume geprägt ist. Das Feucht-

grünland wird aus typischen Feuchtwiesen- und Nass-

weiden-Gesellschaften gebildet, in denen eine Reihe von 

gefährdeten Pflanzenarten der Roten Liste vorkommt.   

Mit dieser Verordnung werden die Vorgaben des Regio-

nalplanes, Teilabschnitt Münsterland, mit der Darstellung 

eines „Bereiches für den Schutz der Natur“ konkretisiert 

und erfüllt. 

 

Inhalt 

Rechtsgrundlagen 

§ 1 Schutzgebiet und Abgrenzung 

§ 2 Schutzzweck und Erhaltungsziele 

§ 3 Allgemeine Verbotsregelungen 

§ 4 Landwirtschaftliche Regelungen 

§ 5 Jagdliche Regelungen 

§ 6 Nicht betroffene Tätigkeiten 

§ 7 Befreiungen 

§ 8 Gesetzlich geschützte Biotope 

§ 9 Bußgeld- und Strafvorschriften 

§ 10 Verfahrens- und Formvorschriften  

§ 11 Aufhebung bestehender Verordnungen 

§ 12 Inkrafttreten 

 

Anlagen 

Anlage I : Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25 000 

Anlage II : Detailkarte im Maßstab 1 : 5 000 

 

Rechtsgrundlagen 

Aufgrund  

- des § 42 a Abs. 1 und 3 des Gesetzes zur Sicherung des 

Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft 

(Landschaftsgesetz - LG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 568), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.03.2010 

(GV. NRW. S. 183 ff.) in Verbindung mit § 23 des Ge-

setzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundes-

naturschutzgesetz – BNatSchG) in der Fassung vom 

29.07.2009 (BGBl S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 5 

des Gesetzes vom 06.02.2012 (BGBl. I 2012, S. 148),  

- der §§ 12, 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und 

Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehörden-

gesetz – OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

13.05.1980 (GV. NW. S. 528), zuletzt geändert durch 

Artikel 9 des Gesetzes vom 08.12.2009 (GV. NRW. S. 

765),  

- des § 20 Abs. 1 Landesjagdgesetz (LJG-NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 07.12.1994 (GV. 

NW. 1995 S. 2, ber. 1997 S. 56), zuletzt geändert durch 

Artikel IV des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 

876),  

wird – hinsichtlich der Regelungen der Ausübung der 

Jagd im Einvernehmen mit der Oberen Jagdbehörde des 

Landes NRW – verordnet: 

 

§ 1 

Schutzgebiet und Abgrenzung 

(1) Das Naturschutzgebiet „Beermanns Venneken“ ist 

11,40 ha groß und liegt im Kreis Steinfurt im Gebiet der 

Stadt Hörstel, Gemarkung Riesenbeck.  

Die Lage des Gebietes ist in der Karte 

- im Maßstab 1 : 25 000 (Übersichtskarte, Anlage I)  

und die genaue Abgrenzung des Gebietes in der Karte 

- im Maßstab 1 :  5 000 (Detailkarte, Anlage II) 

dargestellt. 

Das Naturschutzgebiet umfasst folgende Flurstücke  

Gemarkung Riesenbeck 

Flur 66  Flurstücke 23, 38, 39 tlw., 40, 41, 42 tlw., 90, 

    105 tlw., 157 tlw., 161 

Bei den Flächen 

Gemarkung Riesenbeck 

Flur 66 Flurstücke 23, 90 tlw. und 161 tlw. 

handelt es sich um vegetationskundlich bedeutsame 

Flächen.  

Die Anlagen I und II sind Bestandteile dieser Verord-

nung.  

Die als Anlage II bezeichnete Karte im Maßstab 1 : 5000 

kann aus drucktechnischen Gründen an dieser Stelle nicht 

veröffentlicht werden. Sie wird im Wege der Ersatzver-

öffentlichung durch die Möglichkeit der Einsichtnahme 

bekannt gemacht. 

(2) Diese Verordnung mit Anlagen kann während der 

Dienststunden bei folgenden Behörden eingesehen wer-

den:  

a) Bezirksregierung Münster  

    - Höhere Landschaftsbehörde -  

    Dienstgebäude Overberg-Haus 

    Albrecht-Thaer-Str. 9 

    48147 Münster  

b) Landrat des Kreises Steinfurt  

    - Untere Landschaftsbehörde -  

    Dienstgebäude Tecklenburg  

    Landrat-Schultz-Straße 1  

    49545 Tecklenburg  

c) Bürgermeister der Stadt Hörstel 

    Kalixtusstr. 6  

    48477 Hörstel. 
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§ 2 

Schutzzweck und Schutzziel 

(1) Das in § 1 näher bezeichnete Gebiet wird als Na-

turschutzgebiet gemäß § 23 BNatSchG ausgewiesen. 

(2) Die Unterschutzstellung erfolgt  

a) zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung 

von Lebensgemeinschaften und Lebensstätten, ins-

besondere von seltenen und z. T. stark gefährdeten land-

schaftsraumtypischen Pflanzen- und Tierarten und von 

seltenen, zum Teil gefährdeten Wiesenvögeln, Amphi-

bien und Wirbellosen sowie Pflanzen und Pflanzenge-

sellschaften des offenen Wassers und des feuchten Grün-

landes; 

b) aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landes-

kundlichen und erdgeschichtlichen Gründen, wegen der 

biogeographischen Bedeutung und wegen der dort 

vorkommenden schutzwürdigen Böden: Böden mit extre-

men Wasser- und geringen Nährstoffangeboten als natür-

licher Lebensraum sowie regionaltypische oder besonders 

seltene Böden als Archiv der Natur- und Kulturge-

schichte; 

c) wegen der Unersetzbarkeit, Seltenheit, besonderen Ei-

genart und der hervorragenden Schönheit des Gebietes; 

d) zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Abwehr 

schädlicher Einwirkungen und negativer Veränderungen 

ökologischer Zusammenhänge; 

e) als Bestandteil eines Biotopverbundes von landes-

weiter Bedeutung. 

(3) Die über die Verordnungsdauer hinausgehende lang-

fristige Zielsetzung für das Gebiet ist die Erhaltung, 

Sicherung und weitere Entwicklung einer charakter-

istischen, weitgehend offenen Feuchtgrünlandes sowie 

die Sicherung eines stabilen, landschaftstypischen 

Wasser- und Nährstoffhaushaltes. Zum Schutz der nähr-

stoffarmen Lebensräume ist die Extensivierung des Grün-

landes sicherzustellen. Darüber hinaus ist der Umbau der 

Gehölzbestände mit standortgerechten Baumarten vorzu-

nehmen. 

§ 3 

Allgemeine Verbotsregelungen 

(1) Nach § 23 Abs. 2 BNatSchG sind in dem Natur-

schutzgebiet alle Handlungen insbesondere nach Maß-

gabe der folgenden Bestimmungen dieser Verordnung 

verboten, die zu einer nachhaltigen Störung oder zu einer 

Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Natur-

schutzgebietes oder seiner Bestandteile führen können 

(Verschlechterungsverbot). Gleiches gilt für Handlungen 

außerhalb des Naturschutzgebietes, die sich auf das 

Naturschutzgebiet entsprechend auswirken können. 

(2) In dem geschützten Gebiet ist es insbesondere ver-

boten: 

1. Bauliche Anlagen zu errichten, zu ändern oder deren 

Nutzung zu ändern, auch wenn dafür keine Plan-

feststellung, Genehmigung oder Anzeige erforderlich ist; 

Begriffsbestimmung: 

Bauliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind die in 

§ 2 Abs. 1 Bauordnung für das Land Nordrhein-West-

falen (BauO NRW) vom 01.03.2000 (GV. NRW. 2000 S. 

256) geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV. NRW. 

S. 272) in der jeweils geltenden Fassung definierten An-

lagen; hierzu zählen z.B. Lager-, Abstell- und 

Ausstellungsplätze, Jagdkanzeln und Stege sowie öff-

entliche und private Verkehrsanlagen, Straßen, Wege und 

Plätze einschließlich deren Nebenanlagen. 

Unberührt bleibt die Wiederherstellung oder der Ersatz 

bestehender geschlossener Jagdkanzeln in der Zeit vom 

15.07. bis 01.03.. 

Ausnahme: 

Für die Errichtung von Viehhütten, Ansitzleitern, offenen 

Hochsitzen und Jagdkanzeln (einschließlich mobiler 

Jagdkanzeln) erteilt die Untere Landschaftsbehörde auf 

Antrag eine Ausnahmegenehmigung, soweit diese nach 

Standort und Gestaltung dem Schutzzweck und 

Schutzziel nicht entgegenstehen.  

2. Leitungen aller Art einschließlich ober- und unter-

irdischer Ver- und Entsorgungseinrichtungen und Fern-

meldeeinrichtungen anzulegen, zu ändern oder zu unter-

halten; 

Ausnahme: 

Die Unterhaltung von Ver- und Entsorgungsleitungen 

einschließlich Fernmeldeeinrichtungen sowie die Neuan-

lage oder Änderung auf öffentlichen Verkehrswegen sind 

außerhalb der vom 15.03. bis 15.06. währenden Brutzeit 

ausgenommen, sofern die Maßnahme der Unteren Land-

schaftsbehörde des Kreises Steinfurt vorher angezeigt 

wird und diese nicht binnen eines Monats hiergegen Be-

denken erhebt. 

3. Zäune und andere Einfriedungen anzulegen oder zu 

ändern; 

Unberührt bleibt die Errichtung von Forstkulturzäunen 

sowie ortsüblicher Weidezäune; 

4. Werbeanlagen, Werbemittel, Schilder, Beschriftungen 

oder Beleuchtungen zu errichten, anzubringen oder zu 

verändern; 

Unberührt bleibt die Erneuerung bestehender Hinweis-

tafeln in bestehender Art und Größe, die Errichtung oder 

das Anbringen behördlich genehmigter Schilder oder Be-

schriftungen soweit sie ausschließlich auf den Schutz-

zweck des Gebietes hinweisen oder als Orts- und Ver-

kehrshinweise, Wegmarkierungen oder Warntafeln die-

nen; 

5. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen, Warenauto-

maten, Zelte oder ähnliche, dem zeitweiligen Aufenthalt 

von Menschen oder Sachen dienende Anlagen aufzu-

stellen; Kraftfahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile oder 

Wohncontainer abzustellen oder Stellplätze für sie anzu-

legen; 

6. Zelt-, Picknick- oder Lagerplätze anzulegen, zu lagern, 

zu grillen, zu zelten oder Feuer zu machen; 

7. Anlagen für den Motor-, Schieß-, Luft- oder 

Modellflugsport zu errichten; 

8. Motor-, Eis-, Schieß-, Luft-, oder Modellsport auszu-

üben oder Modellfahrzeuge jeglicher Art zu betreiben; 

9. Gewässer (einschließlich Fischteiche) neu anzulegen, 

fließende oder stehende Gewässer einschließlich ihrer 

Ufer zu verändern, zu beseitigen, in eine intensivere 

Nutzung zu überführen oder hinsichtlich ihrer sonstigen 

Eigenschaften nachteilig zu verändern;  
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10. Maßnahmen zur Unterhaltung der Gewässer, die nicht 

in den jährlich zu erstellenden Unterhaltungsplänen ent-

halten sind, ohne Benehmen mit der Unteren Land-

schaftsbehörde durchzuführen; 

11. Gewässer zu düngen, zu kalken oder mechanische, 

physikalische, chemische und biologische Veränderungen 

durchzuführen, die die Beschaffenheit bzw. die Ökologie 

der Gewässer beeinträchtigen können; 

12. Entwässerungs- und andere, den Wasserhaushalt des 

Gebietes verändernde Maßnahmen vorzunehmen sowie 

den Grundwasserstand abzusenken (z.B. durch Neuan-

lage von Gräben oder Dränagen); 

Unberührt bleibt die Unterhaltung bestehender Dränagen, 

Gräben und Gewässer soweit die entwässernde Wirkung 

bzw. Vorflut dabei nicht über das Maß zum Zeitpunkt der 

erstmaligen Unterschutzstellung (Verordnung vom 

11.12.2000) hinaus verändert wird; 

13. Straßen, Wege und Plätze einschließlich ihrer Neben-

anlagen anzulegen, zu verändern, zu unterhalten oder in 

eine höhere Ausbaustufe zu überführen; 

Ausnahme: 

Die Unterhaltung bestehender Straßen und Wege mit 

standortangepasstem Material durch den Straßenbaulast-

träger außerhalb der vom 15.03. bis 15.06. währenden 

Brutzeit ist erlaubt, sofern die Maßnahme der Unteren 

Landschaftsbehörde des Kreises Steinfurt vorher ange-

zeigt wird und diese nicht binnen eines Monats hiergegen 

Bedenken erhebt; 

14. die Flächen außerhalb befestigter oder besonders ge-

kennzeichneter Straßen, Wege, Park- und Stellplätze zu 

betreten, zu befahren (dies gilt auch für das Befahren mit 

Fahrrädern und Kutschen), auf ihnen zu reiten sowie 

Fahrzeuge außerhalb der besonders gekennzeichneten 

Park- und Stellplätze abzustellen; 

Unberührt bleiben: 

a) das Betreten und Befahren im Rahmen der ordnungs-

gemäßen Landwirtschaft unter Beachtung der Grundsätze 

der guten fachlichen Praxis oder der ordnungsgemäßen 

Forstwirtschaft sowie das Betreten und Befahren im Rah-

men der Gewässerunterhaltung, 

b) das Betreten durch den Eigentümer oder Nutzungs-

berechtigten, 

c) das Betreten im Rahmen der ordnungsgemäßen Aus-

übung der Jagd sowie das Befahren zur Versorgung des 

kranken oder verletzten Wildes gemäß § 22 a Abs. 1 

Bundesjagdgesetz (BJagdG) vom 29.09.1976 (BGBl. I S. 

2849) in der jeweils gültigen Fassung und zur Bergung 

des erlegten Wildes sowie das Befahren zur Errichtung, 

Unterhaltung und Beseitigung von Ansitzleitern, offenen 

Hochsitzen und Jagdkanzeln in der Zeit vom 15.07. - 

01.03.; 

d) das Betreten im Rahmen der ordnungsgemäßen Aus-

übung der Imkerei soweit es nicht an anderer Stelle dieser 

Verordnung, insbesondere durch den § 3 Abs. 2 Nr. 19 c) 

dieser Verordnung eingeschränkt ist; 

e) das Betreten und Befahren zur Durchführung be-

hördlicher Überwachungsaufgaben und Unterhaltungs-

maßnahmen. 

 

 

Hinweis: 

Als befestigt sind alle Wege anzusehen, die durch die Ein-

bringung von Wegebaumaterialien (z.B. Asphalt, Pfla-

ster, Schotter) durchgehend hergerichtet sind. 

15. Hunde unangeleint laufen zu lassen sowie Hunde-

sportübungen, -ausbildungen und -prüfungen durchzu-

führen; 

Unberührt bleiben der Einsatz von Hütehunden im 

Rahmen der Schäferei sowie der Einsatz von Jagdhunden 

im Rahmen der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd, 

jedoch nicht für die Ausbildung von Jagdhunden. 

16. Erstaufforstungen vorzunehmen sowie Sonderkultu-

ren, wie z. B. Weihnachtsbaum-, Schmuckreisigkulturen, 

Kurzumtriebsplantagen oder Baumschulen anzulegen; 

17. wildlebende Tiere zu füttern, ihnen nachzustellen, sie 

mutwillig zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen oder 

zu töten; ihre Entwicklungsformen sowie ihre Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätten aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören und diese Tiere durch 

Lärmen, Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche 

Handlungen zu stören;  

Unberührt bleiben die ordnungsgemäße Forstwirtschaft 

und die ordnungsgemäße Landwirtschaft unter Beachtung 

der Grundsätze der guten fachlichen Praxis sowie die 

ordnungsgemäße Ausübung der Jagd, soweit dies nicht 

nach den §§ 4 und 5 dieser Verordnung eingeschränkt 

oder verboten ist. 

18. Bäume und wild wachsende Pflanzen oder ihre Ent-

wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder 

ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (dazu ge-

hört auch das Sammeln von Beeren oder Pilzen); 

Unberührt bleiben die ordnungsgemäße Forstwirtschaft 

und die ordnungsgemäße Landwirtschaft unter Beachtung 

der Grundsätze der guten fachlichen Praxis, soweit dies 

nicht nach den § 4 dieser Verordnung eingeschränkt oder 

verboten ist. 

19. Tiere, Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen oder 

entwicklungsfähige Pflanzenteile einzubringen, anzusie-

deln bzw. auszusetzen; 

Unberührt bleiben  

a) die ordnungsgemäße Landwirtschaft unter Beachtung 

der Grundsätze der guten fachlichen Praxis sowie die 

ordnungsgemäße Ausübung der Jagd, soweit dies nicht 

nach § 4 und 5 dieser Verordnung eingeschränkt oder 

verboten ist; 

b) die ordnungsgemäße Forstwirtschaft; 

c) die ordnungsgemäße Ausübung der Imkerei, sofern die 

Standorte für das Aufstellen von Bienenhäusern oder 

Bienenvölkern in mobilen Anlagen mit der Unteren 

Landschaftsbehörde abgestimmt sind. 

20. Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgrabungen, Aus-

schachtungen sowie andere die Bodengestalt verändernde 

Maßnahmen durchzuführen und Boden- oder Ge-

steinsmaterial zu entnehmen, zu gewinnen oder aus dem 

Gebiet zu entfernen; 

21. Abfallstoffe aller Art (einschließlich Grün- und Gar-

tenabfällen), Boden, Bauschutt, Altmaterial sowie andere 

landschaftsfremde flüssige oder feste Stoffe oder land-

schaftsfremde Gegenstände, die geeignet sind das Land-

schaftsbild oder den Naturhaushalt zu beeinträchtigen 
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oder zu gefährden, kurzfristig oder auf Dauer zu lagern, 

auf- bzw. einzubringen, in Gewässer oder in das Grund-

wasser einzuleiten oder sich ihrer in anderer Weise zu 

entledigen; 

22. bislang land- und forstwirtschaftlich nicht genutzte 

Flächen, z. B. Brachflächen, zu bewirtschaften, mit 

Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln zu 

behandeln, zu düngen oder zu kalken. 

 

§ 4 

Landwirtschaftliche Regelungen 

(1) Die ordnungsgemäße Landwirtschaft kann ent-

sprechend den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis 

in bisheriger Art und bisherigem Umfang fortgeführt 

werden. 

Einschränkungen der landwirtschaftlichen Bodennutzung, 

die über die in den §§ 3 und 4 aufgeführten Ein-

schränkungen hinausgehen und die zur Herstellung oder 

Wiederherstellung von Lebensgemeinschaften im Sinne 

von § 2 zweckmäßig sind, bleiben freiwilligen Ver-

einbarungen mit den betroffenen Landwirten vorbehalten. 

(2) Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es 

verboten: 

1. Grünland umzuwandeln oder umzubrechen; 

Unberührt bleiben Pflegeumbrüche und Wiedereinsaaten 

nach vorangegangener Anzeige bei der Unteren Land-

schaftsbehörde. Die Anzeige muss mindestens vier Wo-

chen vor Durchführung der Maßnahme erfolgen. 

Begriffsbestimmungen: 

Umwandlung ist eine auf Dauer angelegte Veränderung 

von Grünland oder Brachflächen in Acker oder eine an-

dere Nutzungsart.  

Pflegeumbruch ist eine im Rahmen der ordnungs-

gemäßen Landwirtschaft vorübergehende mechanische 

Veränderung von Grünland und die sofortige Wieder-

herstellung der Fläche als Dauergrünland nach dem Um-

bruch. 

2. Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, 

organische und chemische Düngemittel, Silage und 

Futtermittel sowie andere landwirtschaftliche Stoffe und 

Geräte im Gebiet zu lagern;  

3. die Pflanzendecke abzubrennen. 

 

§ 5 

Jagdliche Regelungen 

(1) Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es 

verboten: 

1. Wildfütterungsanlagen, Wildäsungsflächen, Wildäcker 

oder Wildfütterungsplätze einschließlich Kirrungen 

außerhalb von Ackerflächen anzulegen sowie vorhandene 

Wildäsungsflächen oder Wildäcker zu düngen oder mit 

Pflanzenschutzmitteln (inklusive Schädlingsbekämpf-

ungsmitteln und Bodenbehandlungsmitteln) oder son-

stigen Bioziden zu behandeln; 

 

2. Wildfütterungen - auch in Notzeiten - auf Grünland, 

Brachflächen, innerhalb von gesetzlich geschützten Bio-

topen, in sowie an Gewässern und auf vegetations-

kundlich bedeutsamen Flächen vorzunehmen; 

3. die jagdlichen Einrichtungen in der Zeit  vom 15.03. 

bis 15.06. zu nutzen. Alternativ kann vom Inhaber/von 

der Inhaberin des Jagdrechts mit der Höheren und 

Unteren Landschaftsbehörde eine Vereinbarung über die 

Regelung der Nutzung der jagdlichen Einrichtungen 

abgeschlossen werden, die an die Stelle der Regelungen 

des ersten Satzes dieser Ziffer tritt; 

Ausnahme: 

Auf Antrag wird die Einrichtung durch die Untere Land-

schaftsbehörde oder von ihr autorisierte Personen vor-

zeitig freigegeben, wenn Schutzzweck und Schutzziel 

nicht entgegen stehen. 

4. jagdbare Tiere auszusetzen; 

5. die Fallenjagd auszuüben und „Kunstbauten“ (z. B. zur 

Fuchsbejagung) anzulegen; 

Ausnahme:  

Die Untere Landschaftsbehörde erteilt auf Antrag für das 

Aufstellen von Lebendfallen eine Ausnahme, sofern 

Standort und Anzahl sowie der Zeitpunkt dem Schutz-

zweck und Schutzziel nicht entgegenstehen.  

(2) Einschränkungen der jagdlichen Nutzung, die über die 

in den §§ 3 und 5 aufgeführten Einschränkungen hi-

nausgehen und die zum Schutz von Arten oder zur 

Herstellung oder Wiederherstellung von Lebensge-

meinschaften im Sinne von § 2 zweckmäßig sind, bleiben 

freiwilligen Vereinbarungen mit den betroffenen Jagd-

rechtsinhabern vorbehalten. 

 

§ 6 

Nicht betroffene Tätigkeiten 

Unberührt von den Verboten dieser Verordnung bleiben: 

1. von der Unteren Landschaftsbehörde angeordnete, ge-

nehmigte oder selbst durchgeführte Pflege-, Ent-

wicklungs- und Sicherungsmaßnahmen; 

2. die zur Abwendung von Gefahren für die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung oder zur Beseitigung eines 

Notstandes erforderlichen Maßnahmen. Der Träger der 

Maßnahmen hat die Untere Landschaftsbehörde unver-

züglich zu unterrichten; 

3. sonstige bei Inkrafttreten dieser Verordnung recht-

mäßig ausgeübte Nutzungen und Befugnisse, die War-

tung und Unterhaltung sowie der notwendige Ersatz 

bestehender Anlagen, einschließlich Verkehrsanlagen, 

Wege und Plätze und Gewässer, sofern diese Verordnung 

keine andere Regelung enthält (für die Wartung und 

Unterhaltung von Versorgungsleitungen, Straßen und 

Wege siehe insbesondere § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 13 dieser 

VO);  

4. die Vornahme gesetzlich vorgeschriebener Maß-

nahmen. Zeitpunkt und Umfang dieser Maßnahmen sind 

mit der Unteren Landschaftsbehörde abzustimmen; 

5. die ordnungsgemäße Ausübung der Landwirtschaft 

unter Beachtung der Grundsätze der guten fachlichen 

Praxis oder die ordnungsgemäßen Forstwirtschaft sowie 
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der Imkerei in der bisherigen Art und im bisherigen 

Umfang unter Beachtung der Regelungen der §§ 3 und 4; 

6. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und Maß-

nahmen des Jagdschutzes gemäß § 23 BJagdG i.V.m. § 

25 Abs. 1 LJG-NRW und unter Beachtung der Regel-

ungen in den §§ 3 und 5; 

7. die Durchführung von Exkursionen sowie wissen-

schaftlichen, bodenkundlichen, geologischen und öko-

logischen Untersuchungen nach vorheriger Abstimmung 

mit der Unteren Landschaftsbehörde. 

Hinweis: 

Diese Unberührtheit ersetzt nicht die erforderliche In-

formation und das evtl. notwendige Einverständnis des 

Flächeneigentümers. Die Rechte des Eigentümers wer-

den durch diese Regelung nicht berührt. 

 

§ 7 

Befreiungen 

(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die Untere 

Landschaftsbehörde nach § 67 BNatSchG auf Antrag 

Befreiung erteilen, wenn 

a) dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen In-

teresses, einschließlich solcher sozialer und wirt-

schaftlicher Art, notwendig ist  

oder  

b) die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu 

einer unzumutbaren Belastung führen würde und die 

Abweichung mit den Belangen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege zu vereinbaren ist.  

(2) Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen ver-

sehen werden. § 15 Abs. 1 bis 4 und 6 sowie § 17 Abs. 5 

und 7 BNatSchG finden auch dann Anwendung wenn 

kein Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 

BNatSchG vorliegt.  

Im Falle des § 15 Abs. 6 BNatSchG gilt § 5 LG ent-

sprechend. 

 

§ 8 

Gesetzlich geschützte Biotope 

Strengere Regelungen der §§ 30 BNatSchG und 62 LG 

über die gesetzlich geschützten Biotope bleiben von den 

Bestimmungen dieser Verordnung unberührt. 

 

§ 9 

Bußgeld- und Strafvorschriften 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 70 Abs. 1 LG han-

delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbote 

dieser Verordnung verstößt. 

(2) Nach § 71 Abs. 1 LG können Ordnungswidrigkeiten 

mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 EUR geahndet wer-

den. 

Unabhängig von den Regelungen des Landschafts-

gesetzes finden die Regelungen der §§ 69 und 71 

BNatSchG sowie des § 329 Abs. 3-6 Strafgesetzbuch 

(StGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

13.11.1998 (BGBl. I S. 3322), in der jeweils gültigen 

Fassung Anwendung. 

 

§ 10 

Verfahrens- und Formvorschriften 

Gemäß § 42 a Abs. 4 Satz 2 wird auf § 42 a Abs. 4 Satz 1 

LG hingewiesen: 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

des Landschaftsgesetzes und des Ordnungsbehörden-

gesetzes kann gegen diese Verordnung nur innerhalb 

eines Jahres nach ihrer Verkündung geltend gemacht 

werden, es sei denn, 

a) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet 

worden oder  

b) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Bezirksregierung Münster - Höhere Landschaftsbehörde - 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 

und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

 

§ 11 

Aufhebung bestehender Verordnungen 

Für den in § 1 dieser Verordnung genannten Gel-

tungsbereich hebe ich die Ordnungsbehördliche Verord-

nung zur Ausweisung des Gebietes „Beermanns Venne-

ken“, Gemarkung Riesenbeck, Stadt Hörstel, Kreis 

Steinfurt, als Naturschutzgebiet vom 11.12.2000, 

veröffentlicht im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 

Münster Nr. 51 am 23.12.2000 auf.  

 

§ 12 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Ver-

kündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster 

in Kraft.  
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29 Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aus-

weisung des Gebietes „Gerlings Sande“ Ge-

meinde Saerbeck, Kreis Steinfurt, im Regier-

ungsbezirk Münster, als Naturschutzgebiet 

Präambel  

Diese Verordnung umfasst das Naturschutzgebiet „Ger-

lings Sande“. Das ca. 11,5 ha große Gebiet stellt einen 

Landschaftsbestandteil der Sandgebiete der Westfä-

lischen Bucht im Norden der Gemeinde Saerbeck dar. 

Wesentlicher Bestandteil des Gebietes ist ein ehemaliger 

Baggersee, der von Kiefern und Kiefernmischwäldern auf 

Dünenstandorten sowie dem Rest eines Sandmagerrasens 

umgeben ist.  

Den hohen ökologischen Wert des Gebiets machen die 

offenen und sandigen Ufer des Baggersees aus, auf denen 

sich zahlreiche, zum Teil gefährdete Arten der nähr-

stoffarmen Gewässer angesiedelt haben. Weiterhin zeich-

net sich das Naturschutzgebiet durch zahlreiche mager-

keitsliebende Arten der Sandtrockenrasen sowie durch 

Arten der bodenständigen Laubwaldgesellschaften und 

deren Ersatzgesellschaften, den sogenannten Besengin-

sterheiden aus. Nennenswert sind weiterhin im Süden des 

Gebietes noch relativ gut ausgeprägte Binnendünen. Das 

Gebiet gehört zur regionalen Biotopverbundfläche 

"Abgrabungsbereiche NSG Gerlings Sande". Die Binnen-

dünen und der Baggersee sind funktional eng mit den Dü-

nenbereichen und Stillgewässern des nahen Umfelds ver-

bunden und aufgrund dessen von regionaler Bedeutung. 

Im Gebiet befinden sich die gefährdeten Lebensraum-

typen: Schutzwürdige und gefährdete Stillgewässer, 

schutzwürdige und gefährdete Wälder auf Dünen-

standorten und nährstoffarmen Sandböden sowie schutz-

würdige und gefährdete Magerrasenstandorte incl. Bra-

chen mit zahlreichen Rote Liste Tier- und Pflanzenarten.  

Wichtige Ziele der Schutzgebietsausweisung sind die 

Erhaltung und Entwicklung der nährstoffarmen Still-

gewässer, der Sandmagerrasenreste und Binnendünen als 

Lebensraum für Amphibien, Libellen und Schmetterlinge 

sowie die Entwicklung der Waldbestände in boden-

ständige Laubholzgesellschaften. 

Mit dieser Verordnung werden die Vorgaben des Re-

gionalplanes, Teilabschnitt Münsterland, mit der ge-

planten Darstellung eines „Bereiches für den Schutz der 

Natur“ konkretisiert und erfüllt. 
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Anlagen:   I Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25.000  

 II Detailkarte im Maßstab 1 :  5.000  

Rechtsgrundlagen 

Aufgrund  

- des § 42 a Abs. 1 und 3 des Gesetzes zur Sicherung des 

Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft 

(Landschaftsgesetz - LG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 568), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.03.2010 

(GV. NRW. S. 183 ff.) in Verbindung mit § 23 des Ge-

setzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundes-

naturschutzgesetz – BNatSchG) in der Fassung vom 

29.07.2009 (BGBl S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 5 

des Gesetzes vom 06.02.2012 (BGBl. I 2012, S. 148),  

- der §§ 12, 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und Be-

fugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördenge-

setz – OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

13.05.1980 (GV. NW. S. 528), zuletzt geändert durch 

Artikel 9 des Gesetzes vom 08.12.2009 (GV. NRW. S. 

765),  

- des § 20 Abs. 1 Landesjagdgesetz (LJG-NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 07.12.1994 (GV. 

NW. 1995 S. 2, ber. 1997 S. 56), zuletzt geändert durch 

Artikel IV des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 

876),  

wird – hinsichtlich der Regelungen der Ausübung der 

Jagd im Einvernehmen mit der Oberen Jagdbehörde des 

Landes NRW – verordnet: 

 

§ 1 

Schutzgebiet 

(1) Das Naturschutzgebiet „Gerlings Sande“ ist 11,46 ha 

groß und liegt im Kreis Steinfurt im Gebiet der Gemeinde 

Saerbeck, Gemarkung Saerbeck. 

Die Lage des Gebietes ist in der Karte 

- im Maßstab 1 : 25.000 (Anlage I, Übersichtskarte)  

und die genaue Abgrenzung des Gebietes in der Karte 

- im Maßstab 1 :  5.000 (Anlage II, Detailkarte) 

dargestellt. 

Das Naturschutzgebiet umfasst das folgende Flurstück: 

Gemarkung Saerbeck 

Flur 16 Flurstück  42 tlw. 

Die Anlagen I und II sind Bestandteile dieser Verord-

nung.  

(2) Diese Verordnung mit Anlagen kann während der 

Dienststunden bei folgenden Behörden eingesehen wer-

den:  

a) Bezirksregierung Münster 

    - Höhere Landschaftsbehörde - 

    Dienstgebäude Overberg-Haus 

    Albrecht-Thaer-Straße 9 

    48147 Münster 
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b) Landrat des Kreises Steinfurt 

    - Untere Landschaftsbehörde - 

    Dienstgebäude Tecklenburg 

    Landrat-Schultz-Straße 1 

    49545 Tecklenburg 

c) Bürgermeister der Gemeinde Saerbeck  

    Ferrières-Straße 11  

    48369 Saerbeck. 

 

§ 2 

Schutzzweck und Schutzziel 

(1) Das in § 1 näher bezeichnete Gebiet wird als Natur-

schutzgebiet gemäß § 23 BNatSchG ausgewiesen. 

(2) Die Unterschutzstellung erfolgt  

a) zur Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung von 

Lebensgemeinschaften oder Biotopen wildlebender Tier- 

und Pflanzenarten; insbesondere zur Erhaltung und Ent-

wicklung von seltenen und gefährdeten Pflanzengesell-

schaften des offenen Wassers, typischer Verlandungs-

komplexe, Sukzessionsflächen und Gebüsche sowie na-

turnaher Waldbestände mit ihren daran angepassten Tier- 

und Pflanzenarten; 

b) zur Erhaltung und Entwicklung der entstandenen 

Stillgewässer; 

c) zum Erhalt und zur Sicherung der natürlichen Ge-

ländemorphologie einschließlich der gebietstypischen 

Bodenstrukturen und zur Sicherung des natürlichen 

Grund- und Bodenwasserhaushalts; 

d) wegen der Bedeutung des Gebietes als Refugium für 

wildlebende Tiere und Pflanzen und Teil eines Bio-

topverbundkomplexes in einer durch anthropogene 

Nutzungen geprägten Umgebung; 

e) aus naturwissenschaftlichen, natur- und landes-

kundlichen sowie natur- und erdgeschichtlichen Gründen 

und wegen der biogeographischen Bedeutung; 

f) wegen der Seltenheit und besonderen Eigenart des Ge-

bietes, insbesondere wegen der hohen Strukturvielfalt 

und des daraus resultierenden, kleinteilig ausgeprägten 

Standortmosaiks;  

g) zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Abwehr 

schädlicher Einwirkungen und negativer Veränderungen 

ökologischer Zusammenhänge; 

h) als Bestandteil eines Biotopverbundes von landes-

weiter Bedeutung. 

(3) Die über die Verordnungsdauer hinausgehende, lang-

fristige Zielsetzung für das Gebiet umfasst insbesondere 

die Sicherung und den Erhalt der permanent Wasser 

führenden, ungenutzten Stillgewässer inklusive der Ver-

landungsstadien und ihre Entwicklung als Lebensraum 

für Amphibien, für Schmetterlinge und für Libellen sowie 

die Entwicklung von Waldlebensgemeinschaften. Zur 

Sicherung eines naturraum- und standorttypischen 

Wasser- und Nährstoffhaushaltes sind Grundwasser-

absenkung und Eutrophierung zu vermeiden. 

 

 

 

 

§ 3 

Allgemeine Verbotsregelungen 

(1) Nach § 23 Abs. 2 BNatSchG sind in dem Natur-

schutzgebiet alle Handlungen insbesondere nach Maß-

gabe der folgenden Bestimmungen dieser Verordnung 

verboten, die zu einer nachhaltigen Störung oder zu einer 

Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Natur-

schutzgebietes oder seiner Bestandteile führen können 

(Verschlechterungsverbot). Gleiches gilt für Handlungen 

außerhalb des Naturschutzgebietes, die sich auf das 

Naturschutzgebiet entsprechend auswirken können. 

(2) In dem geschützten Gebiet ist es insbesondere ver-

boten: 

1. Bauliche Anlagen zu errichten, zu ändern oder deren 

Nutzung zu ändern, auch wenn dafür keine Plan-

feststellung, Genehmigung oder Anzeige erforderlich ist; 

Begriffsbestimmung: 

Bauliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind die in 

§ 2 Abs. 1 Bauordnung für das Land Nordrhein-West-

falen (BauO NRW) vom 01.03.2000 (GV. NRW. 2000 S. 

256) geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV. NRW. 

S. 272) in der jeweils geltenden Fassung definierten An-

lagen; hierzu zählen z.B. Lager-, Abstell- und Aus-

stellungsplätze, Jagdkanzeln und Stege sowie öffentliche 

und private Verkehrsanlagen, Straßen, Wege und Plätze 

einschließlich deren Nebenanlagen. 

Unberührt bleibt die Wiederherstellung oder der Ersatz 

bestehender Ansitzleitern in der Zeit vom 15.07. bis 

01.03.; 

Ausnahme: 

Für die Errichtung von Viehhütten, Ansitzleitern, offenen 

Hochsitzen und Jagdkanzeln (einschließlich mobiler 

Jagdkanzeln) erteilt die Untere Landschaftsbehörde auf 

Antrag eine Ausnahmegenehmigung, soweit diese nach 

Standort und Gestaltung dem Schutzzweck und Schutz-

ziel nicht entgegen stehen;  

2. Leitungen aller Art einschließlich ober- und unter-

irdischer Ver- und Entsorgungseinrichtungen und Fern-

meldeeinrichtungen anzulegen, zu ändern oder zu unter-

halten; 

Ausnahme: 

Die Unterhaltung von Ver- und Entsorgungsleitungen 

einschließlich Fernmeldeeinrichtungen sowie die Neu-

anlage oder Änderung auf öffentlichen Verkehrswegen 

sind außerhalb der vom 15.03. bis 15.06. währenden 

Brutzeit ausgenommen, sofern die Maßnahme der Un-

teren Landschaftsbehörde des Kreises Steinfurt vorher 

angezeigt wird und diese nicht binnen eines Monats hier-

gegen Bedenken erhebt. 

3. Zäune und andere Einfriedungen anzulegen oder zu 

ändern; 

Unberührt bleibt die Errichtung von Forstkulturzäunen; 

4. Werbeanlagen, Werbemittel, Schilder, Beschriftungen 

oder Beleuchtungen zu errichten, anzubringen oder zu 

verändern; 

Unberührt bleibt die Erneuerung bestehender Hinweis-

tafeln in bestehender Art und Größe, die Errichtung oder 

das Anbringen behördlich genehmigter Schilder oder 

Beschriftungen soweit sie ausschließlich auf den Schutz-
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zweck des Gebietes hinweisen oder als Orts- und Ver-

kehrshinweise, Wegmarkierungen oder Warntafeln die-

nen; 

5. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen, Warenauto-

maten, Zelte oder ähnliche, dem zeitweiligen Aufenthalt 

von Menschen oder Sachen dienende Anlagen auf-

zustellen; Kraftfahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile 

oder Wohncontainer abzustellen oder Stellplätze für sie 

anzulegen; 

6. Camping-, Zelt-, Picknick- oder Lagerplätze anzu-

legen, zu lagern, zu grillen, zu zelten oder Feuer zu ma-

chen; 

7. Anlagen für den Motor-, Wasser-, Schieß-, Luft- oder 

Modellflugsport zu errichten; 

8. Motor-, Wasser-, Eis-, Schieß-, Luft-, und Modellsport 

auszuüben oder Modellfahrzeuge jeglicher Art zu 

betreiben; 

9. Gewässer (einschließlich Fischteiche) neu anzulegen, 

fließende oder stehende Gewässer einschließlich ihrer 

Ufer zu verändern, zu beseitigen, in eine intensivere 

Nutzung zu überführen oder hinsichtlich ihrer sonstigen 

Eigenschaften nachteilig zu verändern;  

10. Gewässer zu düngen, zu kalken oder mechanische, 

physikalische, chemische und biologische Veränderungen 

durchzuführen, die die Beschaffenheit bzw. die Ökologie 

der Gewässer beeinträchtigen können; 

11. Entwässerungs- und andere, den Wasserhaushalt des 

Gebietes verändernde Maßnahmen vorzunehmen sowie 

den Grundwasserstand abzusenken (z.B. durch Neuan-

lage von Gräben oder Dränagen); 

12. in Gewässern zu baden oder Eisflächen zu betreten 

bzw. zu befahren; 

13. Gewässer fischereilich nutzen; 

14. Straßen, Wege und Plätze einschließlich ihrer Neben-

anlagen anzulegen, zu verändern, zu unterhalten oder in 

eine höhere Ausbaustufe zu überführen; 

Ausnahme: 

Die Unterhaltung bestehender Straßen und Wege mit 

standortangepasstem Material durch den Straßenbaulast-

träger außerhalb der vom 15.03. bis 15.06. währenden 

Brutzeit ist erlaubt, sofern die Maßnahme der Unteren 

Landschaftsbehörde des Kreises Steinfurt vorher ange-

zeigt wird und diese nicht binnen eines Monats hiergegen 

Bedenken erhebt; 

15. die Flächen außerhalb befestigter oder besonders ge-

kennzeichneter Straßen, Wege, Park- und Stellplätze zu 

betreten, zu befahren (dies gilt auch für das Befahren mit 

Fahrrädern und Kutschen), auf ihnen zu reiten sowie 

Fahrzeuge außerhalb der besonders gekennzeichneten 

Park- und Stellplätze abzustellen; 

Unberührt bleiben: 

a) das Betreten und Befahren im Rahmen der ordnungs-

gemäßen Forstwirtschaft sowie der Unterhaltung der 

Flächen inklusive des Stillgewässers, 

b) das Betreten durch den Eigentümer oder Nutzungs-

berechtigten, 

c) das Betreten im Rahmen der ordnungsgemäßen Aus-

übung der Jagd sowie das Befahren zur Versorgung des 

kranken oder verletzten Wildes gemäß § 22 a Abs. 1 

Bundesjagdgesetz (BJagdG) vom 29.09.1976 (BGBl. I S. 

2849) in der jeweils gültigen Fassung und zur Bergung 

des erlegten Wildes sowie das Befahren zur Errichtung, 

Unterhaltung und Beseitigung von Ansitzleitern, offenen 

Hochsitzen und Jagdkanzeln in der Zeit vom 15.07. - 

01.03.; 

d) das Betreten und Befahren zur Durchführung be-

hördlicher Überwachungsaufgaben und Unterhaltungs-

maßnahmen. 

Hinweis: 

Als befestigt sind alle Wege anzusehen, die durch die Ein-

bringung von Wegebaumaterialien (z.B. Asphalt, Pfla-

ster, Schotter) durchgehend hergerichtet sind. 

16. Hunde unangeleint laufen zu lassen sowie Hunde-

sportübungen, -ausbildungen und -prüfungen durchzu-

führen; 

Unberührt bleibt der Einsatz von Hütehunden im Rahmen 

der Schäferei sowie der Einsatz von Jagdhunden im 

Rahmen der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd, 

jedoch nicht für die Ausbildung von Jagdhunden; 

17. Erstaufforstungen vorzunehmen sowie Sonderkul-

turen, wie z. B. Weihnachtsbaum-, Schmuckreisigkul-

turen, Kurzumtriebsplantagen oder Baumschulen anzu-

legen; 

18. Wiederaufforstungen bestehender Waldflächen und 

Nachpflanzungen von Gehölzen und Hecken mit nicht 

zur potentiell natürlichen Vegetation gehörenden 

Pflanzen vorzunehmen sowie Pflanzmaterial ungeeig-

neter Herkünfte zu verwenden; 

19. die chemische Behandlung von Holz oder anderen 

Materialien im Schutzgebiet vorzunehmen; 

20. wildlebende Tiere zu füttern, ihnen nachzustellen, sie 

mutwillig zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen oder 

zu töten; ihre Entwicklungsformen sowie ihre Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur zu ent-

nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören und diese Tie-

re durch Lärmen, Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder 

ähnliche Handlungen zu stören;  

Unberührt bleiben die ordnungsgemäße Forstwirtschaft 

und die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd, soweit dies 

nicht nach § 4 dieser Verordnung eingeschränkt oder ver-

boten ist. 

21. Bäume und wild wachsende Pflanzen oder ihre Ent-

wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder 

ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (dazu 

gehört auch das Sammeln von Beeren oder Pilzen); 

Unberührt bleibt die ordnungsgemäße Forstwirtschaft. 

22. Tiere, Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen oder 

entwicklungsfähige Pflanzenteile einzubringen, anzu-

siedeln bzw. auszusetzen; 

Unberührt bleiben  

a) die ordnungsgemäße Forstwirtschaft unter Beachtung 

von Ziff. 20; 

b) die ordnungsgemäße Ausübung der Imkerei, sofern die 

Standorte für das Aufstellen von Bienenhäusern oder 

Bienenvölkern in mobilen Anlagen mit der Unteren 

Landschaftsbehörde abgestimmt sind. 

23. Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgrabungen, Aus-

schachtungen sowie anderen die Bodengestalt verän-
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dernde Maßnahmen durchzuführen und Boden- oder 

Gesteinsmaterial zu entnehmen, zu gewinnen oder aus 

dem Gebiet zu entfernen; 

24. Pflanzenschutzmittel (inklusive Schädlingsbekämpf-

ungsmittel und Bodenbehandlungsmittel) oder sonstige 

Biozide, Düngemittel oder Abfallstoffe aller Art (ein-

schließlich Grün- und Gartenabfällen), Boden, Bauschutt, 

Altmaterial sowie andere landschaftsfremde flüssige oder 

feste Stoffe oder landschaftsfremde Gegenstände, die ge-

eignet sind das Landschaftsbild oder den Naturhaushalt 

zu beeinträchtigen oder zu gefährden, anzuwenden oder 

zu lagern, auf- bzw. einzubringen, in Gewässer oder in 

das Grundwasser einzuleiten oder sich ihrer in anderer 

Weise zu entledigen; 

 

§ 4 

Jagdliche Regelungen 

(1) Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es 

verboten: 

1. Wildfütterungsanlagen, Wildäsungsflächen, Wildäcker 

oder Wildfütterungsplätze einschließlich Kirrungen anzu-

legen sowie vorhandene Wildäsungsflächen oder Wild-

äcker zu düngen oder mit Pflanzenschutzmitteln (inklu-

sive Schädlingsbekämpfungsmitteln und Bodenbehand-

lungsmitteln) oder sonstigen Bioziden zu behandeln; 

2. Wildfütterungen - auch in Notzeiten - auf Brach-

flächen, innerhalb von gesetzlich geschützten Biotopen, 

in sowie an Gewässern vorzunehmen; 

3. jagdbare Tiere auszusetzen; 

4. die Fallenjagd auszuüben und „Kunstbauten“ (z. B. zur 

Fuchsbejagung) anzulegen; 

Ausnahme:  

Die Untere Landschaftsbehörde erteilt auf Antrag für das 

Aufstellen von Lebendfallen eine Ausnahme, sofern 

Standort und Anzahl sowie der Zeitpunkt dem Schutz-

zweck und Schutzziel nicht entgegenstehen.  

 

§ 5 

Nicht betroffene Tätigkeiten 

Unberührt von den Verboten dieser Verordnung bleiben:  

1. von der Unteren Landschaftsbehörde angeordnete, ge-

nehmigte oder selbst durchgeführte Pflege-, Ent-

wicklungs- und Sicherungsmaßnahmen; 

2. die zur Abwendung von Gefahren für die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung oder zur Beseitigung eines Not-

standes erforderlichen Maßnahmen. Der Träger der Maß-

nahmen hat die Untere Landschaftsbehörde unverzüglich 

zu unterrichten; 

3. sonstige bei Inkrafttreten dieser Verordnung recht-

mäßig ausgeübte Nutzungen und Befugnisse, die War-

tung und Unterhaltung sowie der notwendige Ersatz be-

stehender Anlagen, einschließlich Verkehrsanlagen, We-

ge und Plätze und Gewässer, sofern diese Verordnung 

keine andere Regelung enthält (für die Wartung und Un-

terhaltung von Versorgungsleitungen, Straßen und Wege 

siehe insbesondere § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 14 dieser VO);  

4. die Vornahme gesetzlich vorgeschriebener Maß-

nahmen. Zeitpunkt und Umfang dieser Maßnahmen sind 

mit der Unteren Landschaftsbehörde abzustimmen; 

5. die ordnungsgemäße Ausübung der Forstwirtschaft 

und der Imkerei in der bisherigen Art und im bisherigen 

Umfang unter Beachtung der Regelungen des § 3; 

6. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und Maß-

nahmen des Jagdschutzes gemäß § 23 BJagdG i.V.m. § 

25 Abs. 1 LJG-NRW und unter Beachtung der Regel-

ungen in den §§ 3 und 4; 

7. die Durchführung von Exkursionen sowie wissen-

schaftlichen, bodenkundlichen, geologischen und ökolo-

gischen Untersuchungen nach vorheriger Abstimmung 

mit der Unteren Landschaftsbehörde; 

Hinweis: 

Diese Unberührtheit ersetzt nicht die erforderliche In-

formation und das evtl. notwendige Einverständnis des 

Flächeneigentümers. Die Rechte des Eigentümers werden 

durch diese Regelung nicht berührt. 

 

§ 6 

Befreiungen 

(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die Untere 

Landschaftsbehörde nach § 67 BNatSchG auf Antrag 

Befreiung erteilen, wenn 

a) dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen In-

teresses, einschließlich solcher sozialer und wirt-

schaftlicher Art, notwendig ist  

oder  

b) die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu 

einer unzumutbaren Belastung führen würde und die 

Abweichung mit den Belangen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege zu vereinbaren ist.  

(2) Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen ver-

sehen werden. § 15 Abs. 1 bis 4 und 6 sowie § 17 Abs. 5 

und 7 BNatSchG finden auch dann Anwendung wenn 

kein Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 

BNatSchG vorliegt.  

Im Falle des § 15 Abs. 6 BNatSchG gilt § 5 LG ent-

sprechend. 

 

§ 7 

Gesetzlich geschützte Biotope 

Strengere Regelungen der §§ 30 BNatSchG und 62 LG 

über die gesetzlich geschützten Biotope (hier: Sand-

magerrasen) bleiben von den Bestimmungen dieser Ver-

ordnung unberührt. 

 

§ 8 

Bußgeld- und Strafvorschriften 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 70 Abs. 1 LG han-

delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbote 

dieser Verordnung verstößt. 
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(2) Nach § 71 Abs. 1 LG können Ordnungswidrigkeiten 

mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 EUR geahndet wer-

den. 

Unabhängig von den Regelungen des Landschafts-

gesetzes finden die Regelungen der §§ 69 und 71 

BNatSchG sowie des § 329 Abs. 3-6 Strafgesetzbuch 

(StGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

13.11.1998 (BGBl. I S. 3322), in der jeweils gültigen 

Fassung Anwendung. 

 

§ 9 

Verfahrens- und Formvorschriften 

Gemäß § 42 a Abs. 4 Satz 2 wird auf § 42 a Abs. 4 Satz 1 

LG hingewiesen: 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

des Landschaftsgesetzes und des Ordnungsbehördenge-

setzes kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines 

Jahres nach ihrer Verkündung geltend gemacht werden, 

es sei denn, 

a) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet 

worden oder  

b) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Bezirksregierung Münster - Höhere Landschaftsbehörde - 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 

und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

§ 10 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tag ihrer 

Verkündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 

Münster in Kraft.  
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30 Ordnungsbehördliche Verordnung zur einst-

weiligen Sicherstellung des Naturschutzge-

bietes „Berkelquelle“ im Bereich der Stadt 

Billerbeck, Gemarkungen Billerbeck-Stadt 

und Billerbeck-Kirchspiel, Kreis Coesfeld im 

Regierungsbezirk Münster 

Aufgrund  

- des § 22 Abs. 3 Bundesnaturschutzgesetz - 

BNatSchG i. V. m. § 42 e Abs. 1 und 3 des Gesetzes zur 

Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der 

Landschaft (Landschaftsgesetz – LG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 568), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

16.03.2010 (GV. NRW. S. 183 ff.) in Verbindung mit §§ 

23, 32 und 33 des Gesetzes über Naturschutz und Land-

schaftspflege (BNatSchG) in der Fassung vom 

29.07.2009 (BGBl. I, S. 2542) zuletzt geändert durch Ar-

tikel 4 Absatz 100 des Gesetzes vom 07.08.2013 (BGBl. 

I, S. 3154),  

- der §§ 12, 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und Be-

fugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördenge-

setz – OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

13.05.1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt geändert durch 

Artikel 9 des Gesetzes vom 08.12.2009 (GV. NRW. S. 

765),  

- der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 

zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie – FFH-Richtlinie) (ABl. EG Nr. L 206 S. 1), 

zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndRL 2013/17/EU vom 

13.5.2013 (ABl. Nr. L 158 S. 193), 

wird verordnet:  

 

§ 1 

Gegenstand der Verordnung 

(1) Das in § 2 Nr. 1 näher bezeichnete Gebiet wird ab 

dem 02. April 2014 zum Zwecke des Naturschutzes auf 

die Dauer von zwei Jahren einstweilig sichergestellt.  

(2) Die einstweilige Sicherstellung erfolgt   

a) zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung 

von Lebensstätten, Biotopen und Lebensgemeinschaften; 

b) zum Schutz und zur Entwicklung der an diese Lebens-

räume angepassten Lebensgemeinschaften von zum Teil 

stark gefährdeten Pflanzen- und Tierarten; 

c) zur Bewahrung und Wiederherstellung eines günstigen 

Erhaltungszustandes aller im Gebiet vorhandenen na-

türlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und 

Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse gem. 

Art. 4 Abs. 4 i. V. m. Art. 2 der FFH-Richtlinie. 

 

§ 2 

Örtlicher Geltungsbereich 

Die einstweilige Sicherstellung zur Festsetzung des 

Naturschutzgebietes „Berkelquelle“ umfasst die Grund-

stücke, die mit der „Ordnungsbehördlichen Verordnung 

zur Ausweisung des Gebietes „Berkelquelle“, Stadt 

Billerbeck, Kreis Coesfeld, als Naturschutzgebiet vom 

22.03.1994, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 13 für den 

Regierungsbezirk Münster vom 02.04.1994, unter Schutz 

gestellt worden sind.  

Die genauen Grenzen des einstweilig sichergestellten 

Gebietes ergeben sich aus der bisherigen Verordnung mit 

ihren Anlagen.  

 

§ 3 

Inhalt des Schutzes 

In dem geschützten Gebiet sind, soweit § 4 nicht etwas 

anderes bestimmt, die in der bisher geltenden Verordnung 

genannten Handlungen verboten.  

 

§ 4 

Nicht betroffene Tätigkeiten 

Unberührt bleiben die in der o. g. Verordnung genannten 

Tätigkeiten.  

 

§ 5 

Befreiungen 

Befreiungen können im Umfang der o. g. Verordnung 

nach den Regelungen des § 67 BNatSchG zugelassen 

werden.  

 

§ 6 

Bußgeld- und Strafvorschriften 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 70 Abs. 1 LG han-

delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbote 

dieser Verordnung verstößt.  

(2) Nach § 71 Abs. 1 LG können Ordnungswidrigkeiten 

mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 EUR geahndet 

werden.  

(3) Unabhängig von den Regelungen des Land-

schaftsgesetzes finden die Regelungen der §§ 69 und 71 

BNatSchG sowie des § 329 Abs. 3 - 6 Strafgesetzbuch 

(StGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

13.11.1998 (BGBl. I S. 3322) in der jeweils gültigen 

Fassung Anwendung.  

 

§ 7 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt einen Tag nach ihrer Verkündung 

im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster in Kraft.  

 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 70 
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31 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 

06.01.2014 gemäß § 23 Abs. 1 des Gesetzes 

über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 

(GKG) in Verbindung mit § 5 Abs. 6 Satz 4 

Landesabfallgesetz NRW (LAbfG) NRW zwi-

schen den Städten und Gemeinden Ascheberg, 

Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Havixbeck, Lü-

dinghausen, Nordkirchen, Nottuln, Olfen, Ro-

sendahl und Senden (nachfolgend "Städte und 

Gemeinden") sowie dem Kreis Coesfeld (nach-

folgend "Kreis") über die Delegation von Auf-

gaben im Bereich der Sammlung und des 

Transportes von Sonderabfällen, die im Rah-

men des kommunalen Anschluss- und Benut-

zungszwanges anfallen 

Präambel 

Mit dieser Vereinbarung wollen die Städte und Ge-

meinden im Kreis Coesfeld und der Kreis Coesfeld die 

Basis für ihre künftige Zusammenarbeit auf dem Gebiet 

der Sonderabfallentsorgung schaffen. Sie verfolgen damit 

das Ziel, die ordnungsgemäße Sammlung, den Transport 

und die Entsorgung der in ihrem Gebiet anfallenden und 

zu überlassenden gefährlichen Abfälle gem. § 3 (1) Ab-

fallverzeichnisverordnung (AVV) aus Haushaltungen so-

wie entsprechende Kleinmengen aus anderen Herkunfts-

bereichen ab dem 01.01.2015 kostengünstig zu gewähr-

leisten und durch ein geeignetes Entsorgungsunterneh-

men (nachfolgend "Dienstleister") durchführen zu lassen. 

 

§ 1 

Aufgabenübernahme, Zweck 

1. Der Kreis übernimmt ab dem 01.01.2015 die nach § 5 

Abs. 6 Satz 1 LAbfG NRW den Städten und Gemeinden 

obliegende Aufgabe der Sammlung und des Transportes 

von gefährlichen Abfällen, die im Rahmen des 

Anschluss- und Benutzungszwanges den Städten und 

Gemeinden im Kreis Coesfeld überlassen werden, in 

seine Zuständigkeit gemäß § 23 Abs. 2 Satz 1 GKG. 

2. Zweck der Aufgabenübernahme ist die ordnungs-

gemäße und kostengünstige Durchführung der Dienst-

leistungen Sammlung, Transport und Entsorgung gemäß 

Absatz 1 durch einen Dienstleister zu gewährleisten. 

 

§ 2 

Anbahnung und Abschluss von 

Dienstleistungsverträgen 

1. Der Kreis wird die für eine ordnungsgemäße Erfassung 

und Entsorgung erforderlichen Verträge mit dem Dienst-

leister - soweit rechtlich erforderlich - einem Vergabe-

verfahren unterziehen und abschließen. 

2. Soweit erforderlich, wird für die Vorbereitung und 

Durchführung der Vergabeverfahren externer Sach-

verstand hinzugezogen. Die Auswahl der externen Bera-

ter erfolgt durch den Kreis in Abstimmung mit den 

Städten und Gemeinden. 

 

 

 

 

§ 3 

Grundsätze der Ausschreibung 

1. Der Kreis wird das Vergabeverfahren im eigenen 

Namen und für das Gebiet sämtlicher Städte und Ge-

meinden im Kreis Coesfeld durchführen. 

2. Die Leistung wird als Ganzes vergeben. Davon un-

abhängig sollen für die Teilleistungen Sammlung und 

Transport Preise für die einzelnen Gemeindegebiete 

abgefragt werden. 

3. Der Zuschlag erfolgt auf das insgesamt wirtschaft-

lichste Angebot. 

4. Die Leistung soll für 4 Jahre ausgeschrieben werden. 

 

§ 4 

Überwachung der Vertragserfüllung des 

Dienstleisters 

1. Der Kreis überwacht die Erfüllung des Vertrages mit 

dem Dienstleister. Er ist verpflichtet und berechtigt, die 

aufgrund des Vertrages mit dem Dienstleister er-

forderlichen Maßnahmen zu ergreifen. 

2. Die Städte und Gemeinden unterstützen den Kreis da-

hingehend, dass sie die Tätigkeiten des Dienstleisters im 

Bereich der Sammlung und des Transportes jeweils be-

zogen auf ihr Stadt- bzw. Gemeindegebiet selbst 

überwachen und dabei festgestellte Vertragsverletzungen 

dem Kreis anzeigen. Sie sind jeweils auf ihr Stadt- bzw. 

Gemeindegebiet bezogen berechtigt, den Dienstleister auf 

Vertragsverletzungen hinzuweisen. Sie wirken bei der 

Planung der Schadstoffsammlung, insbesondere durch die 

Weitergabe von Informationen zu Standorten, Sammel-

tagen oder Standzeiten sowie bei der Bearbeitung von 

Beschwerden der Bürger in Absprache mit dem Kreis für 

ihr Gemeindegebiet eigenständig mit. 

3. Die Städte und Gemeinden stellen dem Kreis alle für 

das Vergabeverfahren und die Vertragsdurchführung 

erforderlichen Informationen zur Verfügung. 

 

§ 5 

Kosten der Dienstleistung 

1. Die Städte und Gemeinden und der Kreis erheben 

weiterhin in ihrem Zuständigkeitsbereich Gebühren für 

die ihnen obliegenden Leistungen gegenüber den 

Gebührenschuldnern. 

2. Der Dienstleister wird vom Kreis vertraglich ver-

pflichtet, seine Rechnungen für die Teilleistungen Samm-

lung und Transport direkt an die Städte und Gemeinden 

bezogen auf das jeweilige Stadt- bzw. Gemeindegebiet 

sowie für die Teilleistung Entsorgung jeweils an den 

Kreis zu richten. Er wird darüber hinaus verpflichtet, 

jeweils eine Kopie der Rechnungen für die Teilleistungen 

Sammlung und Transport dem Kreis zu übersenden. 

3. Die Städte und Gemeinden als Rechnungsempfänger 

prüfen die Rechnungen unverzüglich und unterrichten 

den Kreis schnellstmöglich über Einwendungen. 

4. Der jeweilige Rechnungsempfänger (Städte / Ge-

meinden bzw. Kreis) wird die Rechnung, sofern keine 

Einwendungen bestehen, innerhalb der mit dem Dienst-

leister vereinbarten Frist zahlen. 
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5. Die jeweilige Stadt bzw. Gemeinde oder der Kreis ist 

verpflichtet, die Mehrkosten (wie z. B. Verzugszinsen, 

Prozesskosten, Stundenaufwand) zu tragen, die sich aus 

der unberechtigten Erhebung von Einwendungen oder 

verspäteten Zahlungen ergeben. 

 

§ 6 

Verrechnung zwischen dem Kreis und den Städten 

und Gemeinden 

Alle internen und externen Aufwendungen bzw. Kosten 

im Zusammenhang mit der Umsetzung dieses Vertrages 

werden zwischen den Städten und Gemeinden und dem 

Kreis im Rahmen der "Gebührenberechnung 

Abfallwirtschaft" abgerechnet bzw. refinanziert. 

 

§ 7 

Haftung 

Sofern der Kreis vom Dienstleister in Anspruch ge-

nommen wird, trägt er die Kosten, es sei denn, die Kosten 

können einem oder mehren Städten und Gemeinden 

unmittelbar zugewiesen werden. Bei mehreren betroff-

enen Städten und Gemeinden tragen diese die Kosten ent-

sprechend ihrem jeweiligen Anteil an der 

Inanspruchnahme durch den Dienstleister. 

 

§ 8 

Übertragung der Aufgaben auf die 

Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH 

Die Städte und Gemeinden und der Kreis sind sich einig, 

dass sich der Kreis für die Umsetzung dieses Vertrages 

der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH bedienen 

kann. Eine diesbezügliche Beauftragung durch den Kreis 

ist beabsichtigt. 

 

§ 9 

Dauer 

Die Vereinbarung gilt für 4 Jahre ab dem 01.01.2015. Sie 

verlängert sich automatisch um jeweils weitere 4 Jah-

re,wenn nicht einer der Vereinbarungspartner (Städte und 

Gemeinden / Kreis) die Vereinbarung mit einer Kündi-

gungsfrist von 18 Monaten zum Ende der jeweils 4-jähr-

igen Laufzeit kündigt. 

 

§ 10 

Streitbeilegung 

Sofern Streitigkeiten über Rechte und Verbindlichkeiten 

der Städteund Gemeinden und dem Kreis aus dieser 

öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nicht intern beigelegt 

werden können, gilt § 30 GkG NRW. 

 

§ 11 

Abweichende Vereinbarungen 

Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Zustimmung 

sämtlicherVertragsparteien und sind schriftlich zu doku-

mentieren. Dies gilt auch für einen Verzicht auf das 

Schrifterfordernis selbst. 

 

§ 12 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam 

sein oder werden oder die Vereinbarung eine Lücke ent-

halten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Be-

stimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirk-

samen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als 

vereinbart, die dem von den Parteien Gewollten wirt-

schaftlich am nächsten kommt; das gleiche gilt im Fall 

einer Lücke. 

§ 13 

Genehmigungsvorbehalt; Inkrafttreten 

Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung der Auf-

sichtsbehörde. Sie tritt am Tag nach der Bekanntmachung 

im Veröffentlichungsblatt der Aufsichtsbehörde in Kraft. 

 

 

Genehmigung und Bekanntmachung 

Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 

dem Kreis Coesfeld und den Städten und Gemeinden 

Ascheberg, Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Havixbeck, 

Lüdinghausen, Nordkirchen, Nottuln, Olfen, Rosendahl 

und Senden habe ich mit Verfügung vom heutigen Tage 

gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über die kommu-

nale Gemeinschaftsarbeit (GkG) genehmigt. Die Verein-

barung wird am Tag nach der Veröffentlichung im Amts-

blatt für den Regierungsbezirk Münster wirksam. 

Die Vereinbarung und meine Genehmigung werden hier-

mit gemäß § 24 Abs. 3 GkG bekannt gemacht. 

Münster, den 29. Januar 2014 

Bezirksregierung Münster 

Az.: 31.1-1.6-COE-02/2014 

Im Auftrag 

gez. Foitzik 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 71 - 72 
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32 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 

dem Kreis Warendorf, vertreten durch den 

Landrat, Waldenburger Straße 2 48231 Wa-

rendorf, und der Stadt Drensteinfurt, ver-

treten durch den Bürgermeister 

 

Präambel 

Die Zuständigkeit für die Überwachung von Klein-

kläranlagen liegt bei der Gemeinde (§ 53 Abs. 1 Satz 2 

Ziffer 6. Landeswassergesetz; LWG). Die Gemeinde hat 

zu überwachen, ob die Kleinkläranlagen nach den ein-

schlägigen Regeln der Technik gebaut, betrieben und un-

terhalten werden. 

Stellt die Gemeinde fest, dass Kleinkläranlagen technisch 

nicht einwandfrei betrieben werden, unterrichtet sie die 

Untere Wasserbehörde des Kreises, die dann die gege-

benenfalls erforderlichen Sanierungsverfügungen erlässt 

(§ 138 LWG). 

Die Untere Wasserbehörde ist außerdem zuständig für die 

Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Ein-

leitung des gereinigten Abwassers in ein Gewässer und 

der Genehmigung für Kleinkläranlagen, die nicht bau-

aufsichtlich zugelassen sind. Weiterhin besteht die allge-

meine Überwachungspflicht der Unteren Wasserbehörde 

nach § 116 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 LWG. 

Ziel dieser Vereinbarung ist es, Mehrfachtätigkeiten zu 

vermeiden und die Zuständigkeit für die Kleinkläranlagen 

im Kreis Warendorf einer Behörde zu übertragen. 

Aufgrund der §§ 1, 23 und 24 des Gesetzes über kommu-

nale Gemeinschaftsarbeit – GkG – in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 12.05.2009 (GV NRW S. 298/SGV 

NRW 202) schließen der Kreis Warendorf und die Stadt 

Drensteinfurt folgende delegierende öffentlich-rechtliche 

Vereinbarung: 

 

§ 1 Gegenstand und Leistungen 

(1) Der Kreis Warendorf übernimmt die Aufgaben nach § 

53 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 6. LWG (Überwachung von 

Kleinkläranlagen) der Stadt Drensteinfurt in seine 

Zuständigkeit (§ 23 Abs. 1 Var. 1, Abs. 2 S. 1 GkG). 

(2) Der Kreis Warendorf überwacht, ob die Klein-

kläranlagen nach den einschlägigen Regeln der Technik 

gebaut, betrieben und unterhalten werden und veranlasst 

gegebenenfalls weitere Maßnahmen. Es wird eine dem 

Gesetz entsprechende sachgemäße Überwachung durch-

geführt. 

 

§ 2 Kosten 

(1) Der Aufwand des Kreises Warendorf finanziert sich 

aus den Gebühren-Einnahmen nach dem "Allgemeinen 

Gebührentarif zur Allgemeinen Gebührenordnung" des 

Landes NRW (Tarifstelle 28.1.9.1). 

(2) Sollte durch eine Änderung der Gebührenordnung des 

Landes eine Erhebung von Gebühren für die Über-

wachung von Kleinkläranlagen nach dem Allgemeinen 

Gebührentarif zukünftig nicht mehr möglich sein, 

verhandeln die Vertragsparteien über eine andere Form 

der Finanzierung zur Aufwandsdeckung des Kreises. Bis 

eine Entscheidung über eine andere Form der Finanz-

ierung getroffen ist, orientieren sich die Beteiligten an der 

bisherigen Finanzierungsregelung gemäß § 2 Abs. 1 die-

ser Vereinbarung. 

 

§ 3 Dokumentation 

(1) Der Kreis Warendorf dokumentiert die Aufgaben-

erfüllung durch Erstellung einer Liste der Kleinklär-

anlagen, die in jedem Kalenderjahr auf dem Stadtgebiet 

überwacht worden sind, mittels der Fachsoftware 

"KomVor".  

(2) Diese Liste wird für jedes Kalenderjahr zum 30.01. 

des folgenden Jahres angefertigt.  

(3) Die Liste wird der Stadt Drensteinfurt vorgelegt. 

 

§ 4 Inkrafttreten, Kündigung 

(1) Die Vereinbarung tritt am Tage nach ihrer Ver-

öffentlichung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 

Münster in Kraft. 

(2) Die Vereinbarung kann durch jede Vertragspartei mit 

einer Frist von 12 Monaten zum Jahresende, erstmals 

zum 31.12.2015, gekündigt werden. Die Kündigung be-

darf der Schriftform. 

(3) Die Vereinbarung tritt außer Kraft, wenn die Pflicht 

der Gemeinden zur Überwachung der Kleinkläranlagen 

nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben sein wird (Än-

derung von Wasserhaushaltsgesetz bzw. Landeswasser-

gesetz). 

Für den Kreis Warendorf: 

Warendorf, den 08.01.2014 

gez. Dr. Olaf Gericke   gez. i.A. Friedrich Gnerlich 

Landrat     Ltd. Kreisbaudirektor 

 

 

Für die Stadt Drensteinfurt: 

Drensteinfurt, den 17.12.2013 

gez. Paul Berlage   gez. Karlheinz Mangels 

Bürgermeister   Allgemeiner Vertreter 

 

Genehmigung und Bekanntmachung 

Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 

dem Kreis Warendorf und der Stadt Drensteinfurt habe 

ich mit Verfügung vom heutigen Tage gemäß § 24 Abs. 2 

Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschafts-

arbeit (GkG) genehmigt. Die Vereinbarung wird am Tag 

nach der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Regier-

ungsbezirk Münster wirksam. 

Die Vereinbarung und meine Genehmigung werden hier-

mit gemäß § 24 Abs. 3 GkG bekannt gemacht. 

Münster, den 27. Januar 2014 

Bezirksregierung Münster 

Az.: 31.1-1.6-WAF-02/2014 

Im Auftrag 

gez. Foitzik 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 73 
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33 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 

dem Kreis Warendorf, vertreten durch den 

Landrat, Waldenburger Straße 2 48231 Wa-

rendorf, und der Stadt Ahlen, vertreten durch 

den Bürgermeister 

Präambel 

Die Zuständigkeit für die Überwachung von Klein-

kläranlagen liegt bei der Gemeinde (§ 53 Abs. 1 Satz 2 

Ziffer 6. Landeswassergesetz; LWG). Die Gemeinde hat 

zu überwachen, ob die Kleinkläranlagen nach den ein-

schlägigen Regeln der Technik gebaut, betrieben und un-

terhalten werden. 

Stellt die Gemeinde fest, dass Kleinkläranlagen technisch 

nicht einwandfrei betrieben werden, unterrichtet sie die 

Untere Wasserbehörde des Kreises, die dann die gege-

benenfalls erforderlichen Sanierungsverfügungen erlässt 

(§ 138 LWG). 

Die Untere Wasserbehörde ist außerdem zuständig für die 

Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Ein-

leitung des gereinigten Abwassers in ein Gewässer und 

der Genehmigung für Kleinkläranlagen, die nicht bau-

aufsichtlich zugelassen sind. Weiterhin besteht die all-

gemeine Überwachungspflicht der Unteren Wasserbe-

hörde nach § 116 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 LWG. 

Ziel dieser Vereinbarung ist es, Mehrfachtätigkeiten zu 

vermeiden und die Zuständigkeit für die Kleinkläranlagen 

im Kreis Warendorf einer Behörde zu übertragen. 

Aufgrund der §§ 1, 23 und 24 des Gesetzes über kommu-

nale Gemeinschaftsarbeit – GkG – in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 12.05.2009 (GV NRW S. 298/SGV 

NRW 202) schließen der Kreis Warendorf und die Stadt 

Ahlen folgende delegierende öffentlich-rechtliche Ver-

einbarung: 

 

§ 1 Gegenstand und Leistungen 

(1) Der Kreis Warendorf übernimmt die Aufgaben nach § 

53 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 6. LWG (Überwachung von 

Kleinkläranlagen) der Stadt Ahlen in seine Zuständigkeit 

(§ 23 Abs. 1 Var. 1, Abs. 2 S. 1 GkG). 

(2) Der Kreis Warendorf überwacht, ob die Kleinklär-

anlagen nach den einschlägigen Regeln der Technik ge-

baut, betrieben und unterhalten werden und veranlasst ge-

gebenenfalls weitere Maßnahmen. Es wird eine dem Ge-

setz entsprechende sachgemäße Überwachung durchge-

führt. 

 

§ 2 Kosten 

(1) Der Aufwand des Kreises Warendorf finanziert sich 

aus den Gebühren-Einnahmen nach dem "Allgemeinen 

Gebührentarif zur Allgemeinen Gebührenordnung" des 

Landes NRW (Tarifstelle 28.1.9.1). 

(2) Sollte durch eine Änderung der Gebührenordnung des 

Landes eine Erhebung von Gebühren für die Über-

wachung von Kleinkläranlagen nach dem Allgemeinen 

Gebührentarif zukünftig nicht mehr möglich sein, ver-

handeln die Vertragsparteien über eine andere Form der 

Finanzierung zur Aufwandsdeckung des Kreises. Bis eine 

Entscheidung über eine andere Form der Finanzierung 

getroffen ist, orientieren sich die Beteiligten an der 

bisherigen Finanzierungsregelung gemäß § 2 Abs. 1 die-

ser Vereinbarung. 

 

§ 3 Dokumentation 

(1) Der Kreis Warendorf dokumentiert die Aufgaben-

erfüllung durch Erstellung einer Liste der Klein-

kläranlagen, die in jedem Kalenderjahr auf dem Stadt-

/Gemeindegebiet überwacht worden sind, mittels der 

Fachsoftware "KomVor".  

(2) Diese Liste wird für jedes Kalenderjahr zum 30.01. 

des folgenden Jahres angefertigt.  

(3) Die Liste wird der Stadt/Gemeinde vorgelegt. 

 

§ 4 Inkrafttreten, Kündigung 

(1) Die Vereinbarung tritt am Tage nach ihrer Ver-

öffentlichung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 

Münster in Kraft. 

(2) Die Vereinbarung kann durch jede Vertragspartei mit 

einer Frist von 12 Monaten zum Jahresende, erstmals 

zum 31.12.2015, gekündigt werden. Die Kündigung be-

darf der Schriftform. 

(3) Die Vereinbarung tritt außer Kraft, wenn die Pflicht 

der Gemeinden zur Überwachung der Kleinkläranlagen 

nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben sein wird (Än-

derung von Wasserhaushaltsgesetz bzw. Landeswasser-

gesetz). 

Für den Kreis Warendorf: 

Warendorf, den 08.01.2014 

gez. Dr. Olaf Gericke gez. i.A. Friedrich Gnerlich 

Landrat   Ltd. Kreisbaudirektor 

Für die Stadt: 

Ahlen, den 18.06.2012 

gez. Ruhmöller  gez. i.V. Rodeheger 

Bürgermeister  Allgemeine Vertreterin 

 

Genehmigung und Bekanntmachung 

Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 

dem Kreis Warendorf und der Stadt Ahlen habe ich mit 

Verfügung vom heutigen Tage gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 

des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 

(GkG) genehmigt. Die Vereinbarung wird am Tag nach 

der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Regierungs-

bezirk Münster wirksam. 

Die Vereinbarung und meine Genehmigung werden hier-

mit gemäß § 24 Abs. 3 GkG bekannt gemacht. 

Münster, den 27. Januar 2014 

Bezirksregierung Münster 

Az.: 31.1-1.6-WAF-03/2014 

Im Auftrag 

gez. Foitzik 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 74 
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34 Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 3a des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVPG) in der Neufassung der Bekannt-

machung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I. S. 94 

ff.) 

Die RAG Deutsche Steinkohle AG, Shamrockring 1, 

44623 Herne hat den Rückbau der Oberleitungsanlage 

des Übergabebahnhofs Gladbeck, der Strecke Über-

gabebahnhof Gladbeck - Bahnhof Zweckel des Bahnhofs 

Zweckel, der Strecke Übergabebahnhof Gladbeck - 

Bahnhof Scholven des Bahnhofs Scholven und die Stre-

cke Bahnhof Scholven - Bahnhof LA Buer beantragt.  

Das beantragte Vorhaben unterfällt der Anlage 1 (Liste 

„UVP-pflichtige Vorhaben“) Ziffer 14.8 UVPG.  

Aufgrund einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles 

nach § 3c UVPG wird gemäß § 3a UVPG festgestellt, 

dass für die beabsichtigte Maßnahme keine Verpflichtung 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

besteht, da von den Vorhaben keine erheblichen nach-

teiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung ge-

mäß § 3a Satz 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist. 

Die dieser Feststellung zugrunde liegenden Unterlagen 

können auf Antrag nach den Bestimmungen des Um-

weltinformationsgesetzes bei der Bezirksregierung Mün-

ster, Domplatz 1-3, 48143 Münster eingesehen werden. 

Münster, 29. Januar 2014 

Bezirksregierung Münster 

Dezernat 25 

Az. 25.17.01.0 (17/2013) 

Im Auftrag 

gez. Dagmar Richter 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 75 

 

35 Zusammenschluss von Öffentlich bestellten 

Vermessungsingenieuren zu einer Arbeitsge-

meinschaft 

Bezirksregierung Münster   Münster, den 28. Januar 2014 

- 31.2-2410-02-0591 - 

Die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure Dipl.-

Ing. Bernhard Schemmer, Dipl.-Ing. Martin Wülfing und 

Dipl.-Ing. Patrick Otte haben sich mit Wirkung vom 

06.12.2013 zu einer Arbeitsgemeinschaft gemäß § 6 Abs. 

3 ÖbVermIng BO NRW zusammengeschlossen. 

Die gemeinsame Geschäftsstelle befindet sich in 46325 

Borken, Alter Kasernenring 12. 

Im Auftrag 

gez. Torsten Kohl 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 75 

 

36 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Bezirksregierung Münster  

52-500-9994352/0001.V 

48147 Münster, den 29.01.2014 

 

Herr Ansgar Woestmann, Westenfeld 14, 48341 Alten-

berge hat hier einen Antrag zur wesentlichen Änderung 

und zum Betrieb einer Biogasanlage auf dem Grundstück 

Gemarkung Altenberge, Flur 47, Flurstück 48 vorgelegt. 

Gegenstand des Antrages sind neben dem unveränderten 

Weiterbetrieb vorhandener Anlagenteile, die 

• Errichtung eines gasdichten Gärrestelagers und einer 

Notgasfackel 

• Nutzungsänderung eines Endlagers zu einem Fermenter 

und eines Mischbehälters zu einem Gärresteendlager 

• Leistungserhöhung der vorhandenen Blockheizkraft-

werke auf 230 kW und 526 kW 

• Einbau eines Aktivkohlefilters und eines Oxidations-

katalysators 

• Erhöhung der Inputstoffmenge auf 16.607 t/a 

• Errichtung eines Retentionsbodenfilters für Nieder-

schlagswasser  

• Teilüberdachung eines vorhandenen Fahrsilos 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-

gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 

beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen 

Vorschriften. 

Da dieses Vorhaben in den Anwendungsbereich des 

UVPG fällt, wurde eine standortbezogene Vorprüfung 

gemäß § 3c (1) Satz 2 UVPG durchgeführt.  

Im Rahmen der Vorprüfung wurde festgestellt, dass für 

das beantragte Vorhaben keine Verpflichtung zur Durch-

führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, da 

unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 zum UVPG 

aufgeführten Kriterien, erhebliche nachteilige Um-

weltauswirkungen durch das Vorhaben nicht zu besorgen 

sind.  

Gemäß § 3a Satz 3 UVPG ist diese Feststellung nicht 

selbständig anfechtbar.  

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 

UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 

Satz 1 des BImSchG. 

Im Auftrag 

gez. Christoph Zielinsky 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 75 

 

37 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Bezirksregierung Münster  45699 Herten, den 24.01.2014 

500-53.0005/14/4.4.1 

Die Firma Ruhr Oel GmbH, Pawiker Straße 30, 45876 

Gelsenkirchen hat einen Antrag zur wesentlichen Än-

derung ihrer Anlage zur 

• Destillation oder sonstigen Weiterverarbeitung von 

Erdöl oder Erdölerzeugnissen in Mineralölraffinerien 

gemäß Nr. 4.4.1 des Anhangs der Vierten Verordnung 

zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(4. BImSchV) auf dem Betriebsgrundstück Johannastraße 

2 – 8 in 45899 Gelsenkirchen-Horst, Gemarkung Horst 

Flur 3, Flurstück 53 vorgelegt. 
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Im Rahmen der Umsetzung des MIP-Projektes (Margin 

Improvement Project) mit dem Ziel der Steigerung der 

Effizienz am Raffineriestandort Gelsenkirchen werden im 

vorliegenden Antrag die letzten technischen Än-

derungen, der Umschluss der geänderten Anlagetechnik, 

die Anpassung der Stoffströme, die Änderung der Pro-

zessführung und der Betrieb der geänderten Anlage 

beantragt. Insbesondere sind folgende Änderungen in der 

Vakuumdestillation 4 beantragt: 

• die Einbindung und den Betrieb eines neuen 

Luftkühlers, 

• den Weiterbetrieb eines bestehenden Luftkühlers, 

• den Austausch der Laufräder und Anpassung der 

Motoren zweier Pumpen, 

• die Installation und den Betrieb einer neuen Rohrlei-

tungsverbindung zur Rückführung eines Stoffstroms zur 

atmosphärischen Destillation, 

• die Anpassung der Stoffströme und den Betrieb der 

geänderten Anlagen. 

Die genehmigte  

• Feuerungswärmeleistung von 300 MW bzw. 

• max. Kapazität von 5,5 Mio. t/a Rohöl 

wird durch die Änderung der internen Stoffströme nicht 

verändert bzw. erweitert. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-

gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 

beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen 

Vorschriften. 

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren 

(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer 

Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a-c des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durch-

geführt.  

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es 

einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als un-

selbständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht 

bedarf, da u. a. erhebliche nachteilige Umweltauswir-

kungen durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 

UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 

Satz 1 des BImSchG. 

Im Auftrag 

gez. Norbert Reineke 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 75 - 76 

 

38 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Bezirksregierung Münster  45699 Herten, den 23.01.2014 

500-53.0004/14/4.4.1 

Die Firma Ruhr Oel GmbH, Pawiker Straße 30, 45877 

Gelsenkirchen hat einen Antrag zur wesentlichen Änder-

ung ihrer Anlage zur 

• Destillation oder sonstigen Weiterverarbeitung von Erd-

öl oder Erdölerzeugnissen in Mineralölraffinerien 

gemäß Nr. 4.4.1 des Anhangs der Vierten Verordnung 

zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(4. BImSchV) auf dem Betriebsgrundstück Johannastraße 

2 – 8 in 45899 Gelsenkirchen-Horst, Gemarkung Horst 

Flur 3, Flurstück 53 vorgelegt. 

Im Rahmen der Umsetzung des MIP-Projektes (Margin 

Improvement Project) mit dem Ziel der Steigerung der 

Effizienz am Raffineriestandort Gelsenkirchen werden im 

vorliegenden Antrag die letzten technischen Änder-

ungen, der Umschluss der geänderten Anlagetechnik, die 

Anpassung der Stoffströme, die Änderung der Prozess-

führung und der Betrieb der geänderten Entschwefel-

ungsanlage beantragt. 

Gleichzeitig mit diesem Antrag erfolgt eine Anpassung 

der bisher genehmigten Stoffströme.  

Der Einsatz von Rohölen mit sich ändernder Zusammen-

setzung hatte bereits in der Vergangenheit zur Folge, dass 

sich die Stoffströme der Einzelanlagen in ihrer Zu-

sammensetzung und Menge veränderten. Durch solche 

Änderungen kam und kommt es zu erheblichen Ver-

schiebungen auf der Produktseite der Einzelanlagen. 

Die beantragten Änderungen der internen Stoffströme 

erfolgt nicht ausschließlich aufgrund des MIP-Projektes. 

Diese Anpassung basiert auch auf einer optimierten 

Mess- und Regelungstechnik, die eine exaktere Fahr-

weise (Druck, Temperatur und Durchfluss) der Raffi-

nerieanlagen erlauben und auf einem technisch ver-

besserten Anlagenequipment, wodurch die in der Vergan-

genheit genehmigten Reserven besser ausgeschöpft wer-

den können. 

Durch die Optimierung soll eine effektivere Schwefel-

entfernung aus den Mitteldestillaten erreicht werden. 

Des Weiteren beruht die Änderung der internen Stoff-

ströme auf der Verarbeitung von unterschiedlichen Roh-

ölen innerhalb der Raffinerie aus wirtschaftlichen, logisti-

schen und markttechnischen Gründen. 

Die genehmigte  

• max. Kapazität von 1,6 Mio. t/a Mitteldestillat oder 

Gasöl 

wird durch die Änderung der internen Stoffströme nicht 

verändert bzw. erweitert. 

Es sollen vorhandenen Anlagekapazitäten besser ausge-

nutzt und so bei gleich bleibendem Rohöleinsatz eine hö-

here Ausbeute qualitativ hochwertiger Produkte, insbe-

sondere schwefelarmer Diesel erzeugt werden. 

Die Verbesserungen wurden durch eine Reihe von relativ 

begrenzten Einzelmaßnahmen, die im Wesentlichen den 

begrenzten Umbau der Anlagentechnik innerhalb des 

bestehenden Anlagebetriebs vorsahen, erreicht. Diese 

Änderungsmaßnahmen betrafen verschiedene Anlagen 

der Raffinerie und werden jeweils in separaten Verfahren 

genehmigt. 

Die durch MIP hervorgerufenen Änderungen haben auch 

Einfluss auf die Logistik innerhalb der beiden Werk-

standorte Gelsenkirchen-Scholven und Gelsenkirchen-

Horst. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
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gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 

beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen 

Vorschriften. 

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren 

(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer Um-

weltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a-c des Ge-

setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-

führt.  

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es 

einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-

ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, 

da u. a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 

durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 

UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 

Satz 1 des BImSchG. 

Im Auftrag 

gez. Elvira Kuhn-Renken 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 76 - 77 

 

39 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Bezirksregierung Münster  45699 Herten, den 23.01.2014 

500-53.0098/13/4.4.1 

Die Firma Ruhr Oel GmbH, Pawiker Straße 30, 45877 

Gelsenkirchen hat einen Antrag zur wesentlichen Änder-

ung ihrer Anlage zur 

• Destillation oder sonstigen Weiterverarbeitung von Erd-

öl oder Erdölerzeugnissen in Mineralölraffinerien 

gemäß Nr. 4.4.1 des Anhangs der Vierten Verordnung 

zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(4. BImSchV) auf dem Betriebsgrundstück Johannastraße 

2 – 8 in 45899 Gelsenkirchen-Horst, Gemarkung Horst 

Flur 93, Flurstück 267 vorgelegt. 

Im Rahmen der Umsetzung des MIP-Projektes (Margin 

Improvement Project) mit dem Ziel der Steigerung der 

Effizienz am Raffineriestandort Gelsenkirchen werden im 

vorliegenden Antrag weitere technische Ausrüstungs-teile 

am Tank 5276, d. h. für den Betrieb des Tanks erfor-

derliches Equipment, die mechanische Fertigstellung so-

wie der Betrieb beantragt. 

Es sollen die vorhandenen Anlagekapazitäten besser aus-

genutzt und so bei gleichbleibendem Rohöleinsatz eine 

höhere Ausbeute qualitativ hochwertiger Produkte, insbe-

sondere schwefelarmer Diesel erzeugt werden. 

Die Verbesserungen sollen durch eine Reihe von relativ 

begrenzten Einzelmaßnahmen, die im Wesentlichen den 

begrenzten Umbau der Anlagentechnik innerhalb des be-

stehenden Anlagebetriebs vorsehen, erreicht werden. 

Diese Änderungsmaßnahmen betreffen verschiedene An-

lagen der Raffinerie und werden jeweils in separaten Ge-

nehmigungsverfahren beantragt. 

Die durch MIP hervorgerufenen Änderungen haben auch 

Einfluss auf die Logistik innerhalb der beiden Werk-

standorte Gelsenkirchen-Scholven und Gelsenkirchen-

Horst. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-

gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 

beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen 

Vorschriften. 

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren 

(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer Um-

weltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a-c des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durch-

geführt.  

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es 

einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-

ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, 

da u. a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 

durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 

UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 

Satz 1 des BImSchG. 

Im Auftrag 

gez. Elvira Kuhn-Renken 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 77 

 

40 Bekanntmachung gemäß § 21a der 9. Ver-

ordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 

das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV) 

Bezirksregierung Münster               Herten, 28.01.2014 

500-53.0022/13/0101.1 

Die Bezirksregierung Münster, Dienstgebäude Herten, 

Gartenstr. 27, 45699 Herten hat der Firma E.ON Kraft-

werke GmbH in 45711 Datteln mit Datum vom 

22.01.2014 eine immissionsschutzrechtliche Genehmi-

gung mit folgendem verfügenden Teil erteilt: 

„Hiermit wird Ihnen gemäß §§ 4 und 6 Bundes-

Immissionsschutzgesetz, in Verbindung mit § 1 Abs. 1 

und Nr. 1.1 Verfahrensart G des Anhang 1 der Ver-

ordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. 

BImSchV), die Genehmigung zum Betrieb der provi-

sorischen Fernwärmeversorgungsanlage durch den Be-

trieb der Hilfskessel 6 und 7 des Kraftwerkes Datteln mit 

einer maximalen gemeinsamen Feuerungswärmeleistung 

von 99 MW erteilt.“ 

Die Anlage darf auf dem Grundstück in 45711 Datteln, 

Am Kraftwerk 5, Gemarkung Datteln, Flur 85, Flurstück 

183 betrieben werden. 

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechts-

mittelbelehrung: 

„Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Mo-

nats nach Zustellung Klage bei dem Verwaltungsgericht 

Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen 

erheben. Die Klage ist schriftlich einzulegen oder zur 

Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 

des Gerichtes zu erklären. Die Klage kann auch in 

elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über 

den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungs-

gerichten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-

Westfalen -ERVVO VG/FG- eingereicht werden.“ 
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Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung 

der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung vom 

22.01.2014 in der Zeit vom 10.02.2014 bis einschließlich 

24.02.2014 während der Dienststunden zur Einsicht an 

folgenden Stellen ausliegt: 

- Stadtverwaltung Datteln - Fachbereich 6 - Stadtplanung, 

Bauordnung und Vermessung -, Rathaus, Zimmer 2.23, 

Genthiner Str. 8, 45711 Datteln, 

- Stadtverwaltung Waltrop, Bürgerbüro im Rathaus (Alt-

bau), Münsterstr. 1, 45731 Waltrop, 

- Stadtverwaltung Castrop-Rauxel, Rathaus, Zimmer 311, 

Europaplatz 1, 44575 Castrop-Rauxel, 

- Bezirksregierung Münster, Dezernat 53, Zimmer L 236, 

Gartenstr. 27, 45699 Herten. 

Ich weise darauf hin, dass die immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung mit Bedingungen und Auflagen erteilt 

wurde.  

Der Genehmigungsbescheid wird im Internet der 

Bezirksregierung Münster veröffentlicht. 

Im Auftrag  

gez. Braun 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 77 - 78 

 

41 Neufassung der Satzung des Wasserverbandes 

Aabach-Talsperre vom 18. November 2013 

Gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 18. 

November 2013 wird die Satzung des Wasserverbandes 

Aabach-Talsperre wie folgt neu gefasst: 

 

Satzung 

des Wasserverbandes Aabach-Talsperre 

§ 1 

Name, Sitz und Rechtsform 

(1) Der Verband führt den Namen "Wasserverband Aa-

bach-Talsperre". Er hat seinen Sitz in Bad Wünnenberg, 

Kreis Paderborn. 

(2) Der Verband ist ein Wasser- und Bodenverband im 

Sinne von § 79 des Gesetzes über Wasser- und Boden-

verbände (Wasserverbandsgesetz - WVG) vom 12. 

Februar 1991 (Bundesgesetzblatt Teil I, Nr. 11 vom 20. 

Februar 1991, Seite 405 ff), letzte Änderung am 

15.05.2002 (BGBl. Teil I Seite 1578). 

*Wir weisen daraufhin , dass alle personenbezogenen Be-

zeichnungen auch für die weibliche Form gelten. 

 

§ 2 

Mitglieder, Verbandsgebiet 

(1) Mitglieder des Verbandes sind 

 a) Kreis Paderborn 

 b) Kreis Soest 

 c) Wasserversorgung Beckum GmbH, Beckum 

 d) Lörmecke Wasserwerk GmbH, Erwitte 

 e) Vereinigte Gas- und Wasserversorgung 

     GmbH, Rheda-Wiedenbrück 

 f) Wasserwerke Paderborn GmbH, Paderborn 

(2) Das Verbandsgebiet umfaßt die Kreise 

  Paderborn, 

  Soest, 

  Gütersloh  und 

  Warendorf. 

 

§ 3 

Aufgaben 

Der Verband hat die Aufgaben: 

1. seinen Mitgliedern Trink- und Brauchwasser zu 

beschaffen und an den Übergabeanlagen bereitzu-

stellen 

2. die hierfür erforderlichen Anlagen der Gewinnung, 

Förderung, Aufbereitung, Speicherung und des Tran-

sportes zu bauen, zu betreiben, instandzuhalten und 

zu erneuern 

3. mit der Talsperre zum Hochwasserschutz beizu-

tragen 

4. anfallende Wasserkraft zur Energierückgewinnung 

zu nutzen, im Verbandsgebiet Anlagen zur Erzeu-

gung oder Verwendung von regenerativer Energie für 

eigene Zwecke zu errichten und zu betreiben. 

Der Verband kann unter Zustimmung der Aufsichts-

behörde zur Erfüllung seiner Aufgaben Unternehmen 

gründen und sich an anderen Unternehmen beteiligen, 

sofern keine hoheitlichen Aufgaben damit verlagert wer-

den. 

§ 4 

Unternehmen, Plan 

(1) Das Unternehmen ergibt sich aus 

1. dem Plan vom August 1973 zum Bau der Aabach-

Talsperre mit Nebenanlagen einschließlich der erfor-

derlichen Änderungen und Ergänzungen, aufgestellt 

vom Ruhrtalsperrenverein, Essen 

2. dem Plan vom Dezember 1976 zum Bau der För-

der-, Aufbereitungs-, Speicher und Transportanlagen 

einschließlich der erforderlichen Änderungen und Er-

gänzungen, aufgestellt von der Gelsenwasser AG, 

Gelsenkirchen 

3. dem Plan vom November 1988 zum Bau einer 

Trinkwasser-Transportleitung von Wünnenberg nach 

Paderborn mit Hochbehältern und Nebenanlagen ein-

schließlich der erforderlichen Änderungen und Er-

gänzungen, aufgestellt vom Wasserverband Aabach-

Talsperre, Wünnenberg 

(2) Jeweils eine Ausfertigung wird bei der Aufsichts-

behörde und beim Verband aufbewahrt. 

(3) Das durchgeführte Unternehmen ergibt sich aus den 

Baubestandszeichnungen und den Erläuterungen dazu, 

die wie die Pläne aufbewahrt werden. 

(4) Für die Ausführung, die Änderung des Unternehmens 

und des Planes gilt § 47 (1) 2. WVG. 

 

§ 5 

Duldungs- und Unterstützungspflichten 

(1) Der Verband hat das örtlich und zeitlich unbegrenzte 

Recht, die erforderlichen Rohrleitungen in den den Mit-
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gliedern nach § 2 Abs. 1 Buchstaben a und b als Bau-

lastträger unterstehenden Wegen und Straßen zu ver-

legen und notwendig werdende Unterhaltungsarbeiten 

und Reparaturen vorzunehmen. Eine Vergütung für die-

ses Recht ist nicht vorgesehen. Einzelheiten der Rohr-

verlegung werden in Vereinbarungen geregelt. 

(2) Die Mitgliedskreise haben auf ihre Gemeinden und 

andere Körperschaften des öffentlichen Rechts dahin ein-

zuwirken, dass diese den Verband in der Durchführung 

der Verbandsaufgabe tatkräftig unterstützen, insbeson-

dere im Eigentum der Gemeinden befindliche Wege, 

Straßen und Plätze zur Verlegung von Rohrleitungen und 

zur Herstellung von sonstigen der Wasserversorgung die-

nenden Einrichtungen bereitstellen. 

 

§ 6 

Verbandsschau 

Eine Verbandsschau findet nicht statt. 

 

§ 7 

Verbandsorgane 

Verbandsorgane sind die Verbandsversamrnlung und der 

Vorstand. 

§ 8 

Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus den Verbands-

mitgliedern. Auf die Verbandsmitglieder entfallen fol-

gende Stimmen: 

a) Kreis Paderborn               4 Stimmen 

b) Kreis Soest               3 Stimmen 

c) Wasserversorgung Beckum GmbH               6 Stimmen 

d) Lörmecke Wasserwerk GmbH             5 Stimmen 

e) Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH  

                4 Stimmen 

f) Wasserwerke Paderborn GmbH             3 Stimmen 

(2) Die Mitglieder entsenden in die Verbandsversamm-

lung stimmberechtigte Vertreter, deren Zahl jedoch die 

Zahl der Stimmen des Mitgliedes nicht übersteigen darf. 

Die Stimmen der Verbandsmitglieder können nur einheit-

lich abgegeben werden. 

(3) Jeder Vertreter kann in den Sitzungen der Verbands-

versammlung durch einen Stellvertreter vertreten werden, 

wenn dieser eine schriftliche Vollmacht des Vertreters 

oder des Verbandsmitgliedes vorlegt. 

 

§ 9 

Aufgaben der Verbandsversammlung 

Die Verbandsversammlung hat folgende Aufgaben: 

 1. Wahl und Abberufung der Vorstandsmit-

 glieder, des Verbandsvorstehers und seiner 

 Stellvertreter 

 2. Beschlussfassung über Änderungen der Satz-

 ung, des Unternehmens, des Planes oder der 

 Aufgaben sowie über die Grundsätze der Ge-

 schäftspolitik 

 3. Beschlussfassung über die Umgestaltung und 

 die Auflösung des Verbandes  

 4. Festsetzung des Wirtschaftsplanes und seiner 

 Nachträge 

 5. Einspruch gegen eine Zwangsfestsetzung des 

 Wirtschaftsplanes 

 6. Bestimmung des Wirtschaftsprüfers 

 7. Entlastung des Vorstandes 

 8. Festsetzung von Grundsätzen fur Dienst- und 

 Anstellungsverhältnisse und von Vergütungen 

 für Mitglieder des Vorstandes und der Ver-

 bandsversammlung 

 9. Beschlussfassung über Rechtsgeschäfte zwi-

 schen Vorstandsmitgliedern und dem Verband 

 10. Beratung des Vorstandes in wichtigen An-

 gelegenheiten 

 11. Zustimmung zu dem vom Vorstand gewähl-

 ten Geschäftsführer 

 

§ 10 

Sitzungen der Verbandsversammlung 

(1) Vorsitzender der Verbandsversammlung ist der Vor-

steher des Verbandes. Er hat als solcher kein Stimmrecht. 

Im Falle seiner Verhinderung wird er durch einen seiner 

Stellvertreter vertreten. 

(2) Der Verbandsvorsteher beruft die Verbandsver-

sammlung nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im 

Jahr, ein. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 

(3) Die Versammlung ist ferner einzuberufen, wenn die 

Aufsichtsbehörde es fordert oder mindestens ein Ver-

bandsmitglied es beantragt. Das Verlangen muss schrift-

lich gestellt werden und den Beratungsgegenstand ange-

ben. 

(4) Der Vorsteher lädt zu den Verbandsversammlungen 

mit mindestens 14-tägiger Frist schriftlich unter Angabe 

der Tagesordnung ein. In dringenden Fällen kann die 

Frist auf drei Tage verkürzt werden; in der Ladung ist da-

rauf hinzuweisen. 

§ 11 

Beschließen in der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung beschließt mit der Mehr-

heit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 

gilt ein Antrag oder eine Vorlage als abgelehnt. 

(2) Die Verbandsversammlung ist beschlussfahig, wenn 

mehr als die Hälfte aller Stimmen vertreten ist. Ohne 

Rücksicht auf die Anzahl der vertretenen Stimmen ist die 

Versammlung beschlussfahig, wenn die Verbandsver-

sammlung zum zweiten Mal wegen desselben Gegen-

standes eingeladen worden ist und mitgeteilt wurde, dass 

ohne Rücksicht auf die Anzahl der vertretenen Stimmen 

beschlossen werden wird. 

(3) Änderungen der Tagesordnung können in der Sitzung 

mit Zustimmung aller erschienenen Vertreter beschlossen 

werden. 
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(4) Über die Beschlüsse der Verbandsversammlung sind 

Niederschriften zu fertigen, die vom Vorsitzenden und 

einem Vertreter zu unterzeichnen sind. 

 

§ 12 

Vorstand, Verbandsvorsteher 

(1) Jedes Verbandsmitglied wird durch ein Mitglied im 

Vorstand vertreten. Die Vorstandsmitglieder sind ehren-

amtlich tätig. 

(2) Eines der Vorstandsmitglieder ist Verbandsvorsteher 

und Vorstandsvorsitzender, ein anderes ist stellvertreten-

der Vorsteher, ein weiteres zweiter stellvertretender Vor-

steher. 

(3) Der Verbandsvorsteher erhält eine Vergütung. 

 

§ 13 

Wahl, Ausscheiden und Abberufung des Vorstandes 

und des Verbandsvorstehers 

(1) Jedes Verbandsmitglied schlägt sein Vorstandsmit-

glied zur Wahl durch die Verbandsversammlung vor. 

(2) Die Verbandsversammlung wählt aus dem Kreis der 

vorgeschlagenen Personen den Vorstand, den Verbands-

vorsteher und seine Stellvertreter jeweils nach der 

Kommunalwahl für die Dauer der Kommunalwahlper-

iode. Das Ergebnis der Wahl ist der Aufsichtsbehörde an-

zuzeigen. 

(3) Sofern ein Vorstandsmitglied zur Zeit seiner Be-

stellung im Dienst eines Mitgliedes steht, scheidet es aus 

dem Vorstand des Verbandes aus, wenn seine Tätigkeit 

bei dem Mitglied des Verbandes endet. 

(4) Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, ist unverzüglich 

die Neuwahl vorzunehmen. Bis zur Neuwahl führt es 

seine Geschäfte weiter. Die Neuwahl in den Vorstand 

wird gemäß Abs. 1 und 2 spätestens in der nächsten Ver-

bandsversammlung vorgenommen. 

(5) Die Verbandsversammlung kann ein Vorstandsmit-

glied aus wichtigem Grund mit Zweidrittelmehrheit ab-

berufen. Die Abberufung und ihr Grund sind der Auf-

sichtsbehörde anzuzeigen. Diese kann der Abberufung 

innerhalb eines Monats nach Eingang unter Angabe der 

Gründe widersprechen, wenn der vorgetragene wichtige 

Grund nicht gegeben ist. Widerspricht die Aufsichtsbe-

hörde, so ist die Abberufung unwirksam. 

 

§ 14 

Aufgaben des Vorstandes 

Dem Vorstand obliegen alle Geschäfte, zu denen nicht 

die Verbandsversammlung oder der Verbandsvorsteher 

berufen sind. Der Vorstand erlässt die Geschäftsordnung. 

 

§ 15 

Sitzungen des Vorstandes 

(1) Der Verbandsvorsteher lädt die Vorstandsmitglieder 

mindestens einmal im Jahr mit mindestens einwöchiger 

Frist zu den Sitzungen und teilt die Tagesordnung mit. In 

dringenden Fällen bedarf es keiner Frist. In der Ladung 

ist darauf hinzuweisen. 

Auf Antrag eines Vorstandsmitgliedes hat er den Vor-

stand unverzüglich zu einer Sitzung einzuberufen. 

(2) Bei Bedarf kann der Verbandsvorsteher Sachverstän-

dige zur Teilnahme an den Beratungen des Vorstandes 

einladen. 

§ 16 

Beschließen im Vorstand 

(1) Der Vorstand bildet seinen Willen mit der Mehrheit 

der Stimmen seiner anwesenden Mitglieder. Das Mitglied 

der Wasserversorgung Beckum GmbH hat 2 Stimmen, 

alle anderen Vorstandsmitglieder haben jeweils eine 

Stimme. 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle rechtzeitig 

geladen und die Mehrheit der Stimmen vertreten sind 

oder schriftliche Abstimmungen vorliegen. 

(3) Ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen ist 

er beschlussfähig, wenn er zum zweiten Male wegen 

desselben Gegenstandes rechtzeitig geladen und hierbei 

mitgeteilt worden ist, dass ohne Rücksicht auf die Anzahl 

der Erschienenen beschlossen werden wird. 

Ungeachtet der Form und Frist der Ladung ist der Vor-

stand beschlussfahig, wenn alle Vorstandsmitglieder sei-

ne Beschlussfähigkeit anerkennen. 

(4) Auf schriftlichem Wege erzielte Beschlüsse sind gül-

tig, wenn alle Mitglieder ihre Stimme abgegeben haben 

und kein Mitglied Einwendungen gegen das schriftliche 

Verfahren erhoben hat. 

(5) Die Beschlüsse des Vorstandes sind im Wortlaut 

schriftlich festzuhalten und vom Vorsitzenden und einem 

weiteren Vorstandsmitglied zu unterzeichnen. 

 

§ 17 

Aufgaben des Verbandsvorstehers 

(1) Der Verbandsvorsteher ist Dienstvorgesetzter der 

Dienstkräfte des Verbandes. Er stellt sie ein und entlässt 

sie, soweit in der Satzung oder der Geschäftsordnung 

nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Der Verbandsvorsteher erfüllt insbesondere folgende 

Aufgaben: 

1. die Beschlüsse des Vorstandes und der Verbands-

versammlung vorzubereiten und sie auszuführen 

2. die Verbandsbeiträge auszuschreiben und einzuziehen 

3. die ihm durch Geschäftsordnung zugewiesenen Auf-

gaben 

4. die Verbandsversammlung wenigstens einmal im Jahr 

über die Angelegenheiten des Verbandes zu unterrichten. 

 

§ 18 

Geschäftsführer 

Der Verband bestellt einen Geschäftsführer. Der Ge-

schäftsführer ist zuständig für die Geschäfte der laufen-

den Verwaltung und des Betriebes. Einzelheiten werden 

in der Geschäftsordnung geregelt. 
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§ 19 

Gesetzliche Vertretung des Verbandes 

(1) Der Verbandsvorsteher vertritt den Verband gericht-

lich und außergerichtlich. 

(2) Der Geschäftsführer vertritt den Verband in den An-

gelegenheiten der laufenden Geschäfts- und Betriebs-

führung. 

(3) Der Vorsteher kann den Geschäftsführer zur Ver-

tretung des Verbandes nach außen allgemein oder für be-

stimmte Fälle bevollmächtigen. 

(4) Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet wer-

den soll, bedürfen der Schriftform; sie sind nach Maß-

gabe der für den jeweiligen Fall geltenden Regelungen 

von dem oder den Vertretungsberechtigten zu unter-

zeichnen. Wird für ein Geschäft oder für einen Kreis von 

Geschäften ein Bevollmächtigter bestellt, so bedarf die 

Vollmacht der Form des Satzes 1. 

(5) Erklärungen, die dem Verband gegenüber abgegeben 

werden, gelten als dem Verband zugegangen, wenn sie 

bei dem Vorsteher oder beim Geschäftsführer einge-

gangen sind. 

§ 20 

Wirtschaftsplan 

(1) Der Verband stellt einen Wirtschaftsplan einschließ-

lich einer Vorschau über vier weitere Jahre auf, soweit 

sich der Verband im Rahmen der Erfüllung seiner Aufga-

ben wirtschaftlich betätigt. 

(2) Der Vorstand stellt den Wirtschaftsplan so rechtzeitig 

auf, dass die Verbandsversammlung vor Beginn des Wirt-

schaftsjahres darüber beschließen kann. Die Verbands-

versammlung setzt für jedes Jahr den Wirtschaftsplan und 

bei Bedarf Nachtragspläne fest. 

(3) Der Finanzplan muss alle voraussehbaren Einnahmen 

und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich 

aus Anlagen-Neubau, -Änderungen und -Ersatz und aus 

der Kreditwirtschaft des Verbandes ergeben. 

(4) Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge 

(Beiträge usw.) und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 

enthalten. Die für die Tilgung aufgenommener Darlehen 

erforderlichen Abschreibungen sind angemessen im Er-

folgsplan zu berücksichtigen. 

(5) Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 21 

Überschreiten des Wirtschaftsplanes 

(1) Der Verbandsvorsteher bewirkt Ausgaben, die im 

Wirtschaftsplan nicht oder noch nicht festgesetzt sind, 

wenn der Verband dazu verpflichtet ist und ein Aufschub 

erhebliche Nachteile bringen würde. Er darf Anord-

nungen, durch die Verbindlichkeiten des Verbandes ent-

stehen können, für die ausreichende Mittel im Wirt-

schaftsplan nicht vorgesehen sind, bei unabweisbarem 

Bedürfnis treffen. 

(2) Alle Überschreitungen des Wirtschaftsplanes sind der 

Verbandsversammlung zur nachträglichen Festsetzung 

vorzulegen. 

 

§ 22 

Jahresabschluss 

(1) Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ge-

winn- und Verlustrechnung und dem Anhang. 

(2) Der Jahresabschluss hat den Grundsätzen ordnungs-

mäßiger Buchführung zu entsprechen. Er ist klar und 

übersichtlich aufzustellen und muss einen möglichst 

sicheren Einblick in die Vermögens- und Ertragslage des 

Verbandes geben. 

(3) Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und 

Verlustrechnung gelten die Vorschriften der Eigenbe-

triebsverordnung. 

(4) Der Verband dient dem öffentlichen Wohl und dem 

Nutzen seiner Mitglieder; er darf weder Gewinn erzielen 

noch Verluste ausweisen. 

(5) Sofern sich beim Jahresabschluss ergibt, dass die Er-

träge die Aufwendungen übersteigen, wird der Unter-

schiedsbetrag als Verbindlichkeit den Verbandsmit-

gliedern 3 Jahre lang vorgetragen und mit Unterdeck-

ungen der folgenden Jahre ausgeglichen. Sofern nach Ab-

lauf der 3 Jahre der Unterschiedsbetrag nicht vollständig 

ausgeglichen ist, wird der verbleibende Restbetrag zu-

rückvergütet. 

Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so ist der 

Unterschiedsbetrag von den Verbandsmitgliedern als Bei-

tragsnachzahlung aufzubringen. Sowohl bei der Verrech-

nung mit Unterdeckungen und der Beitragsrückerstatt-

ungen als auch der Beitragsnachzahlung sind die Unter-

schiedsbeträge jeweils im Verhältnis der Beitrags-

zahlungen nach § 26 Abs. 1 und 3 des Jahres, in dem der 

Unterschiedsbetrag entstanden ist, auf die Ver-

bandsmitglieder aufzuteilen. 

(6) Die Rechnungslegung des Verbandes erfolgt nach 

kaufmännischen Grundsätzen. Einzelheiten regelt die Ge-

schäftsordnung. 

(7) Jahresabschluss und Geschäftsbericht sind innerhalb 

von sechs Monaten nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 

aufzustellen. 

§ 23 

Geschäftsbericht 

Der Geschäftsbericht ist neben dem Jahresabschluss und 

dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers die wichtigste 

Grundlage für die Unterrichtung der Organe des Ver-

bandes und gliedert sich in den Lagebericht und eine Er-

läuterung der einzelnen Posten der Jahresbilanz und der 

Gewinn- und Verlustrechnung (Abschlussbericht). 

Er wird zusammen mit dem Jahresabschluss erstellt. 

 

§ 24 

Prüfung des Jahresabschlusses 

(1) Der Jahresabschluss ist unter Einbeziehung der Buch-

fuhrung und des Jahresberichts nach Ablauf eines jeden 

Wirtschaftsjahres von einem Abschlussprüfer zu prüfen, 

der Abschlussprüfer im Sinne des § 319 Abs. 1, Satz 1 

HGB sein muss. 

(2) Der Vorstand stellt die Jahresbilanz, die den Ver-

mögens- und Schuldenstand auszuweisen hat, und die 

Jahreserfolgsrechnung, in der alle Erträge und Aufwen-
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dungen zu erfassen sind, auf und legt sie mit allen Un-

terlagen möglichst im ersten Halbjahr des dem Abschluss 

folgenden Wirtschaftsjahres dem von der Verbandsver-

sammlung bestimmten Wirtschaftsprüfer des Verbandes 

vor. 

§ 25 

Beiträge 

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Verband Bei-

träge (Verbandsbeiträge) zu leisten, soweit dies zur Er-

füllung seiner Aufgaben erforderlich ist. 

(2) Mit den Beiträgen sind die nach Abzug anderer Er-

träge, die nicht Verbandsbeiträge sind, verbleibenden 

Aufwendungen im Sinne einer ordnungsgemäßen kauf-

männischen Erfolgsrechnung zu bestreiten. Zu den Auf-

wendungen gehören auch Abschreibungen im Rahmen 

der anerkannten Abschreibungssätze. 

(3) Die Beiträge werden jährlich im Erfolgsplan des Wirt-

schaftsplanes vorläufig veranschlagt und nach Auf-

stellung des Jahresabschlusses endgültig festgesetzt. Der 

Verbandsvorsteher stellt die Beitragsliste gemäß dem Er-

folgsplan für die von den einzelnen Mitgliedern aufzu-

bringenden vorläufigen Beiträge auf und zieht sie von 

den Mitgliedern durch Bescheid ein. 

(4) Die Beiträge gliedern sich in von der Wasserabgabe 

unabhängige Kosten (Festkosten) und von der Wasserab-

gabe abhängige (variable) Kosten. Einzelheiten zu den 

Festkosten und den variablen Kosten regeln § 26 (1) und 

(3) sowie die Wasserlieferungsbedingungen des Wasser-

verbandes. 

(5) Auf die Festbeiträge sind im Laufe des Jahres jeweils 

zum 15. eines jeden Monats Vorauszahlungen zu ent-

richten. Sie betragen 1/12 des im Erfolgsplan festgesetz-

ten Jahresfestbeitrages. Die Vorauszahlungen sind neu zu 

bestimmen, wenn sich die Verhältnisse im laufenden Jahr 

wesentlich ändern und demnach ein Nachtrags-Erfolgs-

plan erforderlich wird. 

(6) Die variablen Kosten werden monatlich entsprechend 

der tatsächlichen Wasserabnahme der einzelnen Ver-

bandsmitglieder erhoben. 

(7) Sofern ein Mitglied seinen Beitrag nicht rechtzeitig 

leistet, kann ein Säumniszuschlag erhoben werden, 

dessen Höhe vom Verbandsvorsteher nach dem jeweils 

vom Verband bei aufzunehmenden Darlehen geltenden 

Zinssatz festzusetzen ist. 

(8) Gegen die Beitragsveranlagung kann innerhalb eines 

Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 

beim Wasserverband Aabach-Talsperre zu erheben. Er 

hat keine aufschiebende Wirkung für die Beitragszah-

lung. 

(9) Über den Widerspruch entscheidet der Vorstand. 

(10) Sobald der Jahresabschluss von der Verbandsver-

sammlung genehmigt ist, werden die endgültigen Bei-

träge vom Verbandsvorsteher festgesetzt. 

 

§ 26 

Beitragsmaßstab 

(1) Die Kosten der Herstellung und der Unterhaltung der 

Verbandsanlagen einschließlich der von der Wasser-

abgabe unabhängigen Betriebskosten sind von den Ver-

bandsmitgliedern als Festbeiträge in folgendem Ver-

hältnis zu tragen: 

Kreis Paderborn    15,97 % 

Kreis Soest    11,13 % 

Lörmecke Wasserwerk GmbH, Erwitte 19,74 % 

Wasserversorgung Beckum GmbH, Beckum 25,00 % 

Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH,  

Rheda-Wiedenbrück   15,00 % 

Wasserwerke Paderborn GmbH, Paderborn 13,16 % 

(2) Entsprechend diesem Verteilungsverhältnis haben die 

Verbandsmitglieder Anspruch auf einen Anteil der je-

weils verfügbaren Vorhaltemenge und Vorhalteleistung. 

Über die jeweils verfügbare Vorhaltemenge und Vorhal-

teleistung entscheidet der Verbandsvorsteher. 

(3) Die von der Wasserabgabe abhängigen (variablen) 

Betriebskosten sind von den Verbandsmitgliedern im 

Verhältnis ihrer jährlichen Abnahme als variable Beiträge 

zu tragen. 

(4) Zu den Beiträgen, die nach Abs. 1 aufzubringen sind, 

gehören nicht die Kosten des Hochwasserschutzes. 

(5) Im Übrigen richtet sich die Beitragsveranlagung nach 

den vom Vorstand zu beschließenden Veranlagungsre-

geln. 

(6) Wenn ein Verbandsmitglied gegen seinen Willen 

ganz oder teilweise seine Bezugsrechte verliert und an-

derweitig diese Bezugsmengen beschaffen muss, so ist 

dieses Mitglied finanziell so zu stellen, dass es das 

Wasser zu gleichen Bedingungen wie aus dem Verband 

erhält. Der Ersatz ist von denjenigen zu leisten, die die 

Vorteile erhalten. 

(7) Sofern die Verbandsanlagen zum Vorteil eines Mit-

gliedes oder Ausübungsberechtigten über das gem. § 4 

festgesetzte Unternehmen oder den Plan hinaus erweitert 

werden, sind die hierdurch entstehenden Herstellungs-

kosten abweichend von Absatz 1 insoweit von diesem 

Ausübungsberechtigten bzw. Mitglied allein zu tragen, 

als die Kosten nicht durch Landeszuwendungen abge-

deckt sind, sofern keine abweichenden Regelungen ge-

troffen werden. 

§ 27 

Wasserverteilung 

(1) Die Ansprüche auf Trinkwasserbezug regeln sich 

nach § 26. 

(2) Mitglieder können anderen Verbandsmitgliedern Ei-

genbezugsanteile nach Zustimmung des Verbandes zur 

Ausübung überlassen. 

Die Konditionen hierfür regeln die Mitglieder unter-

einander. Einer solchen Überlassung muss der Verband 

zustimmen, wenn hierdurch die Bezugsrechte anderer 

Mitglieder nicht beeinträchtigt werden. 

(3) Die Festbeiträge werden entsprechend den verlagerten 

Bezugsanteilen erhoben. Die Abrechnung der variablen 

Beiträge erfolgt nach tatsächlicher Wasserabgabe. 
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§ 28 

Dienstkräfte 

(1) Der Verband hat für die Durchführung des Verbands-

unternehmens hauptberufliche Dienstkräfte einzustellen. 

(2) Der Verband kann nach Maßgabe landesrechtlicher 

Vorschriften in Einzelfällen Bedienstete als Beamte im 

Sinne des Beamtenrechtsrahmengesetzes auf Zeit oder 

auf Lebenszeit anstellen. 

(3) Oberste Dienstbehörde der Beamten des Verbandes 

ist der Vorstand. 

§ 29 

Bekanntmachungen 

(1) Bekanntmachungen des Verbandes werden den Ver-

bandsmitgliedern nach den Bestimmungen des Verwal-

tungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-

falen (Landeszustellungsgesetz - LZG) vom 23. Juli 1957 

(GV. NW S. 213) zugestellt. 

(2) Die nach Wasserverbandsgesetz und Satzung für die 

Öffentlichkeit bestimmten Bekanntmachungen des Ver-

bandes werden im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 

Detmold veröffentlicht. 

§ 30 

Staatliche Aufsicht 

(l) Der Verband unterliegt der Rechtsaufsicht durch die 

Aufsichtsbehörde. 

(2) Aufsichtsbehörde und zugleich obere Aufsichts-

behörde ist die Bezirksregierung Detmold. 

(3) Die Aufsichtsbehörde ist unter Angabe der Tagungs-

ordnung zu den Sitzungen der Verbandsorgane einzu-

laden; ihrem Vertreter ist auf Verlangen das Wort zu er-

teilen. 

§ 31 

Zustimmung der Aufsichtsbehörde zu Geschäften des 

Verbandes 

(1) Der Verband bedarf der Zustimmung der Aufsichts-

behörde 

1. zur unentgeltlichen Veräußerung von Vermögens-

gegenständen im Wert von über 10.000,00 €, 

2. zur Aufnahme von Darlehen in einer Höhe über 100 

Mio. €, 

3. zur Übernahme von Bürgschaften, zu Verpflichtung-

en aus Gewährverträgen und zur Bestellung von Sich-

erheiten, 

4. zu Rechtsgeschäften mit einem Vorstandsmitglied 

einschließlich der Vereinbarung von Vergütungen, so-

weit sie über den Ersatz von Aufwendungen hinaus-

gehen. 

(2) Die Zustimmung ist auch zu Rechtsgeschäften erfor-

derlich, die einem in Absatz 1 genannten Geschäft wirt-

schaftlich gleichkommen. 

(3) Zur Aufnahme von Kassenkrediten genügt eine all-

gemeine Zustimmung mit Begrenzung auf einen Höchst-

betrag. 

(4) Die Zustimmung durch die Aufsichtsbehörde gilt als 

erteilt, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Ein-

gang der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde versagt wird. 

In begründeten Einzelfällen kann die Aufsichtsbehörde 

die Frist durch Zwischenbescheid um einen Monat ver-

längern. 

 

§ 32 

Verschwiegenheitspflicht 

Mitglieder des Vorstandes und der Verbandsversamm-

lung, der Geschäftsführer und die Bediensteten des Ver-

bandes sind nach den Vorschriften des Verwaltungsver-

fahrensgesetzes und Datenschutzgesetzes verpflichtet, 

über alle ihnen bei der Durchführung ihrer Aufgaben be-

kanntwerdenden Tatsachen und Rechtsverhältnisse Ver-

schwiegenheit zu bewahren. 

§ 33 

Inkrafttreten 

(1) Die Satzung in dieser Fassung tritt am Tage nach der 

Verkündung in Kraft und ersetzt die vom 28.05.1996. 

(2) Die bestehenden Organe bleiben bis zur Neuwahl 

nach der nächsten Kommunalwahl im Amt. 

__________________________________ 

 

Genehmigung 

Hiermit genehmige ich gemäß § 58 Abs. 2 des Gesetzes 

über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz 

- WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405) die vor-

stehende Neufassung der Satzung des Wasserverbandes 

Aabach-Talsperre vom 18. November 2013.  

Detmold, den 21. Januar 2014 

Bezirksregierung Detmold 

 54.1-82.04.31 

Im Auftrag 

gez. Denkhaus 

 

Neufassung der Satzung des Wasserverbandes Aabach-

Talsperre 

 

Bekanntmachung 

Die vorstehende Neufassung der Satzung des Wasserver-

bandes Aabach-Talsperre vom 18. November 2013 so-

wie meine Genehmigung vom 21. Januar 2014 werden 

hiermit gem. §§ 58 Abs. 2 und 67 des Gesetzes über 

Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - 

WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405) in Ver-

bindung mit § 13 des Gesetzes zur Ausführung des 

Wasserverbandsgesetzes (WVG) im Lande Nordrhein-

Westfalen (NRW AGWVG) vom 07. März 1995 (GV. 

NRW. S. 248/SGV. NRW 77) öffentlich bekanntge-

macht. 

Detmold, den 21. Januar 2014  

   Bezirksregierung Detmold 

- 54.1-82.04.31 - 

Im Auftrag 

gez. Denkhaus 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 78 - 83 
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C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 

42 Bekanntmachungsvermerk Jahresabschluss 

2008 

I. Feststellung des Jahresabschlusses 2008 und 

Entlastung des Verbandsvorstehers 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das 

Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-

Lippe hat in ihrer Sitzung am 05.12.2013 gemäß § 18 

Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsar-

beit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. 

Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621) in Verbindung mit § 

95 Abs. 1 und § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 

666), die vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Gelsen-

kirchen geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk versehene Schlussbilanz zum 31. Dezem-

ber 2008 sowie den Lagebericht festgestellt und dem Ver-

bandsvorsteher vorbehaltlose Entlastung erteilt. 

Der von der Verbandsversammlung festgestellte 

Jahresabschluss 2008 nebst Lagebericht wurde gemäß § 

96 Abs. 2 GO NRW der Bezirksregierung Münster als 

zuständige Aufsichtsbehörde angezeigt. Das Anzeigever-

fahren ist abgeschlossen. 

Die Schluss weist ein Bilanzvolumen von 1.702.572,15 € 

aus. 

Zur Information sind die wesentlichen Bilanzpositionen 

nachstehend aufgeführt: 
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II. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 

zum 31. Dezember 2008 

Der vorstehende Beschluss der Verbandsversammlung 

des Zweckverbandes für das Studieninstitut für komm-

unale Verwaltung Emscher-Lippe über den Jahresab-

schluss zum 01.12.2008 und die Entlastung des Ver-

bandsvorstehers wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO 

NRW öffentlich bekannt gemacht. 

Nach § 18 Abs. 1 GkG ist eine öffentliche Auslegung des 

Jahresabschlusses nicht erforderlich. 

 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 84 - 85 

 

43 Haushaltssatzung des Zweckverbandes für das 

Studieninstitut Emscher-Lippe für das Haus-

haltsjahr 2014 

Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Ge-

meinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 01.10.1979 (GV.NRW. S. 621), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 23.10.2012 (GV.NRW. S. 474) in Ver-

bindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmach-

ung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 23.10.2012 (GV.NRW. S. 474) hat die 

Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Stu-

dieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe 

mit Beschluss vom 05.12.2013 folgende Haushaltssatz-

ung erlassen: 

 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für 

die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes für das 

Studieninstitut Emscher-Lippe voraussichtlich anfallen-

den Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie ein-

gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen 

enthält, wird  

im Ergebnisplan mit  

Gesamtbetrag der Erträge auf       1.606.195,00 € 

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf        1.606.195,00 € 

im Finanzplan mit 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit auf       1.544.425,00 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit auf       1.463.610,00 € 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

     100,00 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

               71.100,00€ 

festgesetzt. 

§ 2 

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht 

veranschlagt. 

§ 4 

Es wird keine Verringerung der Rücklagen festgesetzt. 

§ 5 

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht 

beansprucht. 

§ 6 

Die Verbandsumlage wird auf 417.950,00 € festgesetzt. 

Von diesem Betrag entfallen 

auf den Kreis Recklinghausen  62,15 %-   259.755,92 € 

auf die Stadt Bottrop               10,98 %-       45.890,91 € 

auf die Stadt Gelsenkirchen     26,87 %-    112.303,17 € 

 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 

2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die nach § 19 Abs. 2 letzter Satz des Gesetzes über 

kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 01.10.1979 (GV.NRW. S. 621), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 09.10.2007 (GV.NRW. 

S. 389), erforderliche Genehmigung zur Festsetzung der 

Umlage wurde von der Aufsichtsbehörde, der Bezirks-

regierung Münster, mit Verfügung vom 10.01.2014 er-

teilt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 

Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustande-

kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 

ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-

den kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-

führt 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden 

c) der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Ver-

bandsversammlung vorher beanstandet 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 

Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 

den Mangel ergibt. 

 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 85 
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